




i NOMEN IMPERATORIS 
STUDIEN ZUR KMSERIDEE KARLS D. G R  

VON 

HELMUT BEUMANN') 

DAS Kaisertum Karls d. Gr. hat sich während der letzten Dezen- 
nien auf der Tagesordnung der wissenschaftlichen Diskussion h a t -  
näckig behauptet?. Mancherlei neue und weiterführende Gesichts- 
punkte konnten gewonnen werden?, der Bereich der Quelieu 
wurde erweiter@). Doch fehlt es nach wie vor in einer entscheiden- 
den Frage an der wünschenswerten Übereinstimmung: Unversöhnt 
stehen einander gegenüber das Bild eines Frankenkönigs, der zwar 
danach trachtete, sein königliches Ansehen bis zur Grenze des 
Möglichen zu steigern und sich gern zu den höchsten Personen in 
der Welt zählen ließ, der aber zugleich von einer solchen Abneigung 
gegen alles Römische und insbesondere gegen das n m e n  im$eratwiS 
eraug11stz'erfüllt war, da8 er keinesfalls Kaiser werden wollte?; und 
das Bild eines Karl, der im Jahre 800 den Romzug antrat in der 
Absicht, die Ernte eines an Kämpfen reichen und mit Erfolgen 

I) Die nachstehend ausgeführten Gedankengäuge sind zum ersknmai beider 
Tagung des Instituts für  geschichtliche Landesforschung des Bodensee 

' 

gebietes auf der Reichenau am 2. 4. 1957 vargttmgen worden. t q .Zusammenstellung der Lit. bei H. Löwe in: B. Gebhardt, Hdb. d. dt. 
s GLsCh. I. hg. H. Grundmann. 8. Au%. 1954. S. 141f. und F. Steinbach,  

Das Frankeureich (Hdb. d. dt. Gesch., neu hg. L. Ju'st, I, 2, 1956). S. 88f. 
Ferner: H. Fichtenau,  Karl d. GI. und das Kaisertum, MIÖG 61, 1953, 
257-334; J. Deer, Die Vorrechte des Kaisers in Rom (772-800). Schweizef- 
Beitrr. 2. AUgem. Gesch. 15, 1957, 5-163; W. Schlesinger, Kaiserhimund 
Reichsteilung. Zur Divisio regnmm von 806, in: Forschungen zu Staat U. 

Verkssung, Festgabe F. Har tung,  1958, S. 9-51. 
4 Vor aüem mit der stärkeren Berücksichtigung von Byzanz und des Zwei- 
kaiserproblems. Dazu zahlreiche Arbeiten von W. Ohnsorge, zuletzt zu- 

? -&end: Byzanz U. d. Abendland img. U. 10. Jahrhundert, Caenilum 
5, 1954, 194-220. 
4 .Namentlich UmHenschaftszeichennnd Staatssymbolik: P. E. Schramm, 

! Die Anerkennung Karis d. GI. als Kaiser, ein Kapitel a.d.Gesch. d. ma.lichm 
1 „Staabqmbolik", HZ I 72, 1951, 44-515; ders., Karl d. Gr. i. Lichted. 

Staatssymbolik, in: Karolingische U. ottonische Kunst, Werden, Wesen, 
i Wirkung, 1957, S .  16-42; ders., Hmchaftszeichen U. Staatssymbolik 
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gesegneten Herrscherlebens einzufahrenl). Zwar kann auch in 
diesem Bilde das Moiiient der Enttäuschung nicht fehlcn, das den 
Weihnachtstag des Jahres 800 überschattete. Doch der enttäuschte 
Karl, der seine eigenen Kaiserpläne in einem vielleicht wichtigen 
Punkte durchkreuzt sah, ist ein anderer als der vom Papst über- 
riimpelte ,,Kaiser ivider Willen"z). 

Die offene Frage, der wir uns hier gegenüber sehen, ist nicht 
gerade belanglos. Eines der folgenreichsten Ereignisse der mittel- 
alterlichen Geschichte ist in seinen Ursachen ungeklärt. Aber auch 
die übrigen Bereiche der fränkischen Geschichte unter Karl d. Gr., 
von der Verfassung bis hin zum geistigen Leben, um von den Bezie- 
hungen zum Papsttum ganz zu schweigen, werden von der erörterten 
Frage in fundamentaler Weise berührt. Indessen scheint in letzter 
Zeit die Meinung in den Hintergrund zu treten, Karls Kaisertum 
sei das Ergebnis einer einseitig von den Päpsten betriebenen Politik 
gewesen, die ihn schrittweise und ohne sein Zutun in eine imperiale 
Stellung hineingezogen habe, bis er dann am Ende zu seinem 
größten Mißvergnügen von Leo 111. überrumpelt ivurde und die 
ihm höchst fatale Kaiserwürde hinnehmen inußtc. Diesem von 
P. E. Schramm3) vor allem an Hand der Herrscliaftszeichcn und 
der Staatssyinbofik Iierausgearbeiteten Bild hat J. Detr" mit be- 
aclitenswerteii Argiiiilcnten ividersprochen. Die Vorrechte des Kai- 
sers in Rom, die Karl nach Schramm von den Päpsten schon vor 
800 Zug uni Ziig übertragen worden seien, haben nacli Dedr, sofern 
man dabei überhaupt von kaiserlichen Rechten sprechen könne, 
die Päpstc allenfalls in der fraglichen Zeit selbst üI>crnominen. In  
die Diskussion uin diese Frage soll und kann hier niciit eingegriffen 
werden. Wenn jedoch wedcr die Päpste noch Karl selbst aiif das 
Kaisertiim hingearbeitet haben, so wird der Akt voni Weihnachts- 
tage Soo zu einem bloßen Verkehrsunfall der Weltgeschichte, zu 
einer Not- oder Patcntlösung, die aus den Schwierigkeiten des 
Tages, aus dem Bediirfnis nach einem kompetenten Richtcr über 
die römischen Fcinde Leos 111. geboren war5). 
1) I-I. L ö w e ,  Von Tlico<lerich d. Gr. zu Iiarl d. GI., das V'crden dcs Abend- 
landes im Geschichtsbild des friihen 3la.s. DA g, 19 j ~ ,  353-401. bcs. S.37gff. 
undin: Gebhardt, Hdb. d. dt. Gescii. I ,  C. 139; S t e i n b a c h  S. 6j f . ;  Ficli-  
t e n a u  (oben S. 515, Anm. 2); De4r S. iq f f . ;  G. T e l l e n b a c b  in: Historia 
Mundi, 11s. F. \ialja\.ec, j, Friibes X A . ,  1956. S .  qzjff . ;  Sclilecinger. 
Iiaiseituiii U. Reiclistcilung. 
%) l iail  als ,,Iiaiser wider TViiieii": Scbraiiiiii, z\iicrlrciinitri: S. qqz. 
3, S c h r a m m ,  Anerl<eniiuiig. 
"J Siehe obcn S .  ji j; Aain. 2. 
5, So Xi. I-Icldmi?n~i,  Das Iiaiseitiim I<arls d .  Gr. (Qiiellen ii. Studien z. 
Tkrfassungsgcsch. d. IX. Rcichcs 'i1, %), 191s. S. ~ojf. U. q3Sf. 
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Doch vermag die Vorstellung von Karl d. Gr. als dem ,,Kaiser 
wider Willen" nicht reclit zu befriedigen. Vergleicht man das poli- 
tische Gewicht der bciden Partner des Jahres 800 -den Papst, der 
soeben noch als politischer Flüchtling am Hofe Karls zu Paderborn 
erschienen mar und ohne den Frankenkönig nicht so bald nach Rom 
hätte zurückkehren können, und Karl auf der Höhe seiner politi- 
schen Macht an der Spitze eines seit den Tagcn der liömcr un- 
erhörten Reiches -, so fragt man sich, was den Papst bewegen 
konnte, die soeben zu seinen Gunsten so glücklich wiederhergestellte 
Lage alsbald lciclitfertig aufs Spiel zu setzen". Aber auch im Bilde 
Karls verbleiben Widersprüche, wollte man die herrschende iflei- 
nung von seincm Verhältnis zum Kaisertum gelten lassen. Unter 
den Gründen, die für sie angeführt werden, erscheint Karls angeb- 
liche Abneigung gegen alles Römische. Wie reimen sich jedoch 
damit jene vielfältigen römischcn Studien zusammen, die unter 
Karls persönlicliem Protektorat in seinem Reiche und an seincm 
Hofe aufgeblüht waren ? Geht man von ihnen aus, so erscheint die 
Formel von der renovatio Romnni imperii, die Karl seiner ersten 
Iiaiserbulle2) einprägen ließ, als die zwanglose politische Koiise- 
quenz jener Bildungs- und Kuiturbcwegung, die wir „Karolingische 
Renaissance'' zu nennen pflegen. Die geistige Kontinuität und Eiil- 
heit, die hier wahrzunehmen ist, wäre, wcnn die geschilderte Auf- 
fassung zu Recht bestünde, nur dasTrugbild eines innerfränkischeil 
historischen Zusammenhanges und jedenfalls nicht das Kennzeichen 
einer umfassenden Konzeption. Und wie müßtc Einhard, auf dessen 
Zeugnis3) über Karls Verärgerung nach der Kaiserkrönung, über 
seine Abneigung gegen das nonen impcraioric, so viel Gewicht gelegt 
wird, seinen Kaiser mißverstanden haben, von dem er im gleiche11 
Zusammenhang sagt: fVeyuc ilie tolo regni sui tempore guicguam 
dusif  anliquius, yuam ut urds Roma sua opera ruogzde ladore vetere 
pollerel aucloritaie4)), und dessen Portrait er im ganzen nach dem 
Xuster der Cacsares des Sueton gezeichnet hat! 

Diesc und ähnliche Widersprüche bedürfen der Auflösung. 
Eine ihrer wesentlichen Ursachen liegt wohl darin, daß die fränlci- 
schc Vorgeschichte des Kaisertums nicht deutlich genug heraus- 
gearbeitet werden konnte. Zwar fehlt es auch hier nicht an wert- 
vollen Einzelbeohachtiingen, wohl aber an dem folgerichtigen Zu- 
sammenhang der verstreuten Motive. Dies hat das Gewicht der 

1) Tellenbach S. 432. 
2) ZU ihr zuletzt Schramm,  Anerkennung, C. 494 Anm. 2. 

3) -iTita Karoli C. 28, hg. 0. I-Iolder-Egger, C S .  rer. Germ. 1911, S. 32. 
1) Ebd. C. 27, S. 3%. Einhard unterscheidet hien-on offenbar Iiarls Verehrung 
und sein Wirken für die ecclesia snncli Petri. 
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Die spezielle Stoßrichtung des Epos stellt nicht nur die bereits 
von Erdmanii begründete Datierung auf eine hreitere Grundlage, 
sondern gibt uns auch weitere Anhaltspunkte für die Deutung des 
Inhalts. Ein Dichter, der Karl günstig stimmen wollte, durfte in 
seinem Lobpreis keine falschen Töne anschlagen. Ohne über die 
politischen Einzelheiten des Tages informiert sein zu müssen, be- 
durfte er einer Kenntnis der allgemeinen Tendenzen, des politischen 
Klimas, wenn anders sein Vorliabeu Erfolg haben sollte. Dies gilt 
es bei dem Bild zu beachten, das von Karl entworfen wird. Er  
erscheint als der Leuchtturm und als Spitze Europas, als der 
höchste der Könige. Die \%'orte impcrii ut pua7ztum rex cuZwzine rcges 
esceliil, tantnm rurtctis ppraeponitur artel) klingen rvörtlich aii die 
Imperator-Definition des merowingischen Ämtertralitates an: 1%- 
pcrator, duius mgnurn prorelZii i z  toto erbe, et su6 eo reges aZioorum 
reg?zomm2). Mehrfach wird Kar1 als augt~stus bezeichnet, so auch im 
Aiischlnß an die Worte: „und herrschend über die Stadt, die als 
zweites Rom zii neuer Blüie gewaltig empor~äcl is t"~) .  Gemeint ist 
Aachen, und es folgt eine breite Schilderung der dort im Gang 
befindlichen Bauten. Die Stadt heißt Rorno, uetztura Koma, nova 
Roma. Alkuins Brief über die drei höchsten Gewalteii in der Welt"), 
in dem Byzanz als nma Roma bezeichnet wurde, inußte vor kurzein 
am Hofe eingetroffen sein. Byzanz wird also stillschir~eigend durcli 
Aachen ersetzt, der Dichter hat die in Alkuins Brief eingeschlossene 
und noch zu erörternde Konsequenz bereits gezogen. Hätte Karl 
der Kaiserwürde reserviert oder gar ablehnend gegenübergestanden, 
so wäre er durcli diesen „Pa~iegyrikos" verärgert worden. Kann 
man dem unbekannten Dichter, der zwar nicht zu den politischen 
Beratern Karls gehört haben dürfte, aber jedenfalls iin engeren 
Umlcrcise des Hofes gesucht werden rnuß, einen so schrveren Felil- 
griff in der Wahl seiner Mittel zutrauen ? 

Es fehlt auch nicht an Hinmeisen, da0 Karl selbst nach solclieii 
Gedankengängen gehandelt hat. Die Bezeichnung Aachens mit dem 
offiziellen Xamen von Byzanz ist den kunstgeschichtliclien Re- 

') V. ,961. 

?) E r d m a i i i i  S. 2 2  Anin. 2. Zur ICaiserdefinilion dcs rimtcrtral<tatcs ebd. 
C. i G f . ;  S c l l r a m m ,  Aiier:icnnung C. q7qf. U. qSo Anm. 1.; zur Datierung: 
I<. B ~ i c l i i i c r ,  Dic Rcchtsqucileii (Ucihcit zu 7Vattenbacli-Lex-ison, G(>), 
1gj3, S. 60. 

3, V. gz-96: I?<* liQvob<s, cafiwt o ~ b i s ,  amov popi<lique dccuspuc, Europae 
iielzcra+~di<s apcn, patcr optimz<s, iieros, Ancuslecs, scd et urbe potcns, ubi Rorrza 
scctr,ida Jlove nouo. ingcnti, rnagne consrirgit ad aita niole, tholis mzwo praocclsis 
sidera ta~igens.  

9 3fG. Epp. 4, 288 Sr. 174. 
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Ziehungen zur Seite zu stellen, die von der Aachener Pfalzkapelle 
nach Konstantinopel iveisen'). Karl machte Aachen 813 zur Stätte 
der Kaiserkrönung, und Ludwig d.  Fr. folgte 817 diesem Beispiel. 
Endlich wurde in Aachen außer dcr Pfalz und der Pfalzliirche ein 
Gebäude errichtet, das den Namen „Laterann erhielt". In  ihm 
haben Synoden getagt, was eine Vorstellung von seiner Größe gibt. 
Es heißt auch secretarium, und dies kann ,,bischöfliches Absteige- 
quartier" bedeuten. Einliard spricht von einer d o m u s  pon t$ i~ i s ,  die 
neben der Kirche stand. Tatsächlich hat Karl Rom nicht wieder 
aufgesucht, wvolil aber Leo 111. Aachen. Dies sind von dem Pader- 
borner Epos unabhängige Nachricliten und Tatbestände, die mit 
dem Plan einer Nova Roma in Verbindung gebracht werdeii kön- 
nen. Ob in den Paderborner Tagen angesichts dcr prekären Lage 
des Papstes geradezu an Aachen als eine Residenz oder doch 
wenigstens Nebenresidcnz dcs Papstes gcdacht worden ist, wie Erd- 
mann vermutet hat, ist nicht mehr mit Sicherheit zu fassen. Jcden- 
falls fiel die Eiitsclieidung für die Rückkehr des Papstes nach Rom, 
und die dortigen Ereignisse haben den ilachener Kaisergedaiiken, 
dessen Spuren uns erhalten geblieben sind, zuiiäciist durchkreuzt. 
Karl selbst bat ihn jedoch nicht aus dem Auge verloren, und zwi- 
schen den wie weit auch immer ausgereiften Erwägungen von Pader- 
born und der Krönung Ludilirs d. Fr. zii Aachen iin Jahre 813 
besteht ein evidenter Zusammenhang. 

2 .  E i n h a r d  

Dic Annahme, Kar1 habe sein Kaisertum einer ¿;bcrrumpeluiig 
durch den Papst verdrinlit, pflegt in erster Linie auf das Zeugnis 
Einhards gestützt zu werden. Daneben beruft man sich auf die 
Annales Maxiininiani, deren ßericlit zu So1 den Einhard-Annalen 
nahesteht, dein Satz über die Krönung jedoch die sonst nicht be- 
legten Worte nesciente domno  Carolo einfügt3). Einhard sagt be- 
kanntlich, Kar1 habe das nornen i rn$e ia fo~ i s  so sehr verabscheut, 
daß er die Peterskirche tro& des hohen Feiertages nicht betreten 
hätte, wcnn ihm der Plan des Papstes bekannt gewesen wäre4). Die 
Vita Karoli ist nach der herrschenden Anschauung nach 830, jeden- 

1) I%.Fichtcnuu,  Byzanz u.d.Pfalz zuAachen,3fIOGjg, igj1,i-jq; ders.,  
XIÖG 61, 1953, 333; Tcl icnbvch s.130; Schramm,  Anerkennung S. 457. 
2, Erdmvnn  S. 23f. 
3, JxG. SC. 13, 19ff. 

Vita Karoii C. 28, S. 32: Quo tempoFe irq5cratoris el ardgvrti >iome?i . .  ,,.. acccpit. i .; 
Q%@imo in tairtllnz a~.ersatz<s est, ut  adfirnzarot sc oo die, quanivis @raccip~la 1 
festisitas crsct, eccicsinm lloli ilitratt<nrm, si po~itificis co?tsiliz!na pvaescire 
potuisset. 
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falls vor 836 niedergeschrieben wordenl). Sie ist keine deskriptive, 
auf bloße Fixierung historischer Nachrichten abzielende Schrift, 
sondern ganz und gar auf Reflexion und Wertung eingestellte). Dies 
gilt auch von dem Satz über Karls Reaktion. Er hat eine klar 
erkennbare Funktion im Zusammenhang des Ganzen. DennEinhard 
fährt fort: Znvidiam tamen suscepfi nominis, Romanis imperßtori6us 
super koc indenanti6us, magna tuZit patientia. Vicitfue eorum 
contumaciam magnanimitafe, qua eis procuZdubio Zonge praestuntior 
e r d .  . . Wie sonst geht es Einhard auch hier um Charakterisierung, 
nicht um Bericht. Der historische ,,Stoffu ist ihm nur Belegmaterial 
für die zentralen Tugenden Karls, seine magnanimitas und pßtien- 
tia3). ~ i e s e  besteht hier darin, daß er den Haß der byzantinischen 
Kaiser standhaft erträgt, obwohl ihn wegen der K a i s e r s e  kein 
Vorwurf treffen kann: er bat sie nicht nur nicht erstrebt, sondern 
sogar verabscheut. Zu beachten ist auch, daß Einhard Karls Ab- 
neigung gegen das nomen imperßtoris ausdrücklich nur als erste 
Reaktion charakterisiert: Q u o d p r i m o  in tantum uversatus est . . . 
Diese erste ablehnende Reaktion gehört zu den klassischen Ver- 
haltensnormen, die uns, wie H. Fichtenau überzeugend belegt hat4), 
für zahlreiche römische Kaisererhehungen überliefert sind. Für 
Einhard durfte im Bilde Karls, das er bewußt nach römischen Vor- 
lagen zeichnete, auch dieser Zug nicht fehlen, ein profan-antikes 
Gegenstück zur kanonischen Resistenz bei der mittelalterlichen 
Bischofswahl. Der ein Menschenalter nach den Ereignissen auf- 
gezeichnete Satz ist also in erster Linie durch apologetische und 
charakterisierende Absichten bestimmt. 

Wird dieser Satz, als Nachricht genommen, durch das nesciente 
domno Carolo der Annales Maximiniani in ausreichender Weise ge- 
stützt? Die Annales Maximiniani leiten sich von einer verlorenen 
fränkischen Annalenkompilation her, die bis 829 reichte und zu 
deren weiteren Ableitungen die Salzburger Jahrbücher und die 
Annales Xantenses gehören. Nach 796 und so auch zu 801 folgen 
die Maximiniani einer den Annales qui dicuntur Einhardi nahe- 
stehenden Redaktion der Reichsannalen, die um wenige Nachnch- 

1) Löwein: Wattenbach-Levison 2, 274; vgl. jedoch F. L. Ganshof, Egin- 
hard, Biographe de Charlemagne (Bibl. d'Humanisme et Renaissance 13, 
Genkve 1951). S. 222. der den für den Terminus ad quem entscheidenden 
Brief des Lupus V. Fernere im Anschl. an L e v i n  in die Jahre 829-830 
setzt (statt 828-836). Vgl. auch HZ 180, 1955, 460, Anm. 2. 
=) S. Hellmann, Einhards literarische Steliung, HVS 27, 1932, 40-110. 
') Hellmann, bes. S. 91ff.; Verf., DieHistoriographie des Ma.s als Quelle 
f. d. Ideengesch. d. Königtums, HZ 180, 1955, 478ff. 
') Fichtenau (stets wie oben S. 515 Anm. 2) S. 2648. 



i Nomen impevatoris - Sdudien EUI Kaisev&e Karls d.Gr. 523 

ten ,,unbekannter Herkunft" vermehrt wurden=). Zu diesen gehören 
die zitierten Worte über Karls Unkenntnis. Nichts steht der An- 
nahme entgegen, daß die Quelle für diesen Zusatz Einhards Vita 
gewesen iste). Aus dessen Worten . . . sipontifinS consili?m~praesri7e 
3otuisset war die zusätzliche Nachricht jedenfails leicht zu gewinnen. 
Diese Annahme gewinnt an WahrschWiüchkeit, wenn man be- 
denkt, daB die von denMamminiani benutzte Redaktion der Reichs- 
d e n  den Namen Einhards vor allem deshalb führt, weil sie 
häufig mit der Vita Karoli zusammen abgeschrieben und überliefert 
worden ist?. Am Ende brauchte also der Annaiist nur im gleichen 
Codex zu blättern, um die Grundlage für seine Nachricht zu finden. 
Von Nachrichten, die unabhängig voneinander entstanden wären 
und sich gegenseitig stützten, kann man bei dieser Sachiage schwer- 
lich sprechen&). 

Einhard ist nun allerdings ein qualifizierter Gewshrsmann, und 
man wird sich trotz aller gemachten Einschränkungen davor hüten 
müssen, den Nachrichteng+alt seiner apologetischen und charak- 
terisierenden Reflexion über das n m e n  imperdmis  gänzlich bei- 
seite zu schieben. Dazu besteht jedoch im Hinblick auf unsere son- 
stige Kenntnis der Vorgange auch keinerlei Maß. Es IäBt sich 
vielmehr zeigen, daB Einhards Formulierung an keiner Steile im 
Widerspruch steht zu dem, was uns anderweit bekannt ist, ohne d a  
daraus folgt, Kar1 habe nicht Kaiser werden wollen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß Einhard mit keinem Wort den Anspruch 
erhebt, sich in der Fonn des Kaise&&(imperatmiz et a ~ g w s f i  
nomen) an den tatsächlichen Wortlaut der Akklamation zu halten, 
die am Weihnachtstage 800 in der Peterskirche erklungen war. 
Natürlich kannte er diesen Wortlaut aus den Reidisannalen so gut 
wie w i ~ .  Dort heißt es: Carolo aggusto, a Deo coronato magno ef 
$acifco iimperdori Ro+zanmum, v i fa  e t v i ~ t m i a ! ~ ) .  Dieser durch die 
Vita Leonisa) gedeckte Wortlaut ist von Einhard gekürzt worden. 
l) Lawe in:-Wattenbach-Levison 2, 257. 
*) Fichtenau S. 275. 
') AUe erhaltenen Exemplare der Annales q. d. Einbad folgen in den W. - 
der Vita Karoli. Löwe in: Waabach-Levison 2, 2 5 4  
4 Die Warte Notkers (I C. 26) . . . antisbs apostolims.. . nihil minus su- 
q i c a n t e m  ~ s u m  pronunfiavit irnperaiwen kommen ebensowenig ab eine 
von Einhard unabhängige Nachricht in Betracht. Fichtenau S. 275f. im 
Anschl. an Heldmann S. 312 Anm. 3. 

AMales regni Francomm, hg. F. Kurze, CS. rer. Germ. 1895, C. 112 
zu 801. 
4 Hg. Duchesne, 2, S. 7. Dort fehlt zwar im Text der Al<klamation das 
Wort Rmnorum, doch heißt es kurz danach: at ab omnibus cornsiitupus ast 
impeatm Romanon«n. Wie P. Ciasseo, Romanum gubemans imperiom, 



Von Gewicht ist aber allein die Streichung des Genitivs Romanorum. 
I i an  wird ihm daraus keinen Vorwurf machen können, d a  von dem 
Titel i m j c r a f o ~  Romanorum nicht wahrheitsgeniaß gesagt werden 

,: konnte, Karl habe ihn „angenommenn f~~cepif)) .  Bekanntlich hat 
Karl statt dessen dieUmsclireihung Romaaunz gubernnns imjcrilrm 
gewählt und damit ein staatsrechtliches Problem gelöst, das sich 
mit dem Titel inaperaior Romanorum für ihn und die Franken ergab: 
das Reichsvolk des imjerator Romanorunz wären in fränkischen 
Aiigen die Römer gewesen'). Insofern hatte das nornclz imperato~is 
vom Weihnachtstage Yoo in dcrTat für Karl eine uiiertragliclie Zu- 
mntung bedeutet. Für die Verfassung des Frankenreiclies stellte die 
Kaiserwürde ohnehin, wie wir noch sehen werden, ein schwer lös- 
bares Problem dar. Es hieß jedoch diese Problematik auf die Spitze 
treiben, wenn durch eine solche Gestaltung des Titels der Fülirungs- 
anspruch der P r a n ~ i  offen in Frage gesteilt wurde". Da Karl nach 
Ausweis der Lrlcunden diese Form des Titels auch niclit akzeptiert 
hata), wird man Einhards Bericht in diesem Puiikte nicht unkorrekt 
finden können, zumal er aucli sonst niclit ausschließlich auf das 
Stichjahr Soo bezogen ist. Die in unlösbarem gedanklichem Zu- 
sammenliang folgenden beiden Sätze über das Verhältnis zu Byzanz 
schließen nämlic1i die ganze weitere Entwicklung bis zum Jalirc 81 2 
ein. Stilistisch gesproclien, hat sich Einhard mit einer Ellipse ge- 
holfen: das von iliin gestrichene Ronzu~zorum ist nimlicli für das 

D A  9, 19j1, r 17, Anm. 67 erlicnncn E O L ,  it-areii rncini  eiiiscliiiigigcn Bcmcr- 
kungen in JVaG ro, igjo, 123 Antn. 33 rniBi.eitändlicl>. Eiitscl>ei<lcnd ist, 
daß dic Rciclisannalen dcn Ercignisscn zcitlich näher stclien als die crst nacli 
dem Todc Lcos 111. (816) aufgezeiclinetc Papstsita. Ein eigcnrnachtigcr 
Ziisatz des dcn Franlrcn so anstößigen Genitivs I?oi>ieiiovzsi?i ist dcii Reiciis- 
annaliii kaum ziizutrauen, woiil abcr scinc Streicliuiig dem Uiograplien Leos 
III., d s  nacli 812 der fragliclic Genitiv in Byzanz üblich geworden war, 
während die Franken zugleicli jcde römische Qiialifiziciiing des I<uisertums 

1 fallcngclassen liatten. Das nacfifolgende cotasMteYus csd ii?apintor i;otnonorzni 
zeigt allerdings, daß solclie Ilücl-siclitnahme, falls sie \.altetc, iiur urivoll- 
ständig zur Geltung gclangt ist. So wird man für  dic Vita Zconis auch Cn- 
genauigiicit der t'berlicfcrung in Uctraclit zu zieller. Iiabcn. Auch E r d m a n n  
S. 27 Anm. 2 gibt dcr iiassiing der Rcichsannvlen denVoiziig. Dcr imperalov 
Ifo%a~zor%ni war ebcnso eiiic leiieriing xvic scin oifcnhares Vorbild, der 
p e l n c i w  Romanorzwz, ist  also zugleich lectio dif<icilior. 
I) Veif., Romkaiscr U. fränlc. Reichsuolk, in :  Pcstschr. E. E. Stenge], 1952. 
S. r j j  ff.: ders., Das impcrialc I<önigtum i. 10. Jahrhundert, WaG ro, 1950, 
123ff.; Sc l i r amni ,  Anerkennung, C. qggii.; Classen S. 120. 
7 E r d m a r i n  C. zGf.; L ö w e  in: Gebliardt, FIdh d. dt .  Gcscli. I, 8. AuA, 
S. 139; S t e i n b a c h  S. 66. 
') Zur Entwicklilng clcs urkiindlidicn Titels: C a s p a r  S. *Gof. 



Verständiiis des folgenden Satzes gleichwohl erforderlicli. Das 
nomen, das Karl anfangs (primo) verabscheute (auersatzls est), 
lautete imperator Roma?zorum. Aber dieses nomen hat Karl nicht 
angenommen (eccepi2j. Einhards Ellipse wäre etwa folgendermaßen 
auf~uiösen: imperatoris et angusfi nomen, pnodprimo aversatus est, 
deinde accepit'), nämlich nach der Streichung des Wortes Romano- ;. ., . 
rui-'und seiner Ersetzung durch Romanum gubeoerna?~~ i~nperinm. 
Folgerichtig bestand dann auch das Karl zuvor unbekannte consi- 
lium porilificis darin, daß Leo 111. Karl zum Kaiser der Rötncr 
inachcn wollte. 

Der Leser mag geneigt sein, dieser Deutung entgegeiizuhalten, 
inan könne Einhard nicht zutrauen, ganz verschiedene Dinge in 
einem Atemzuge gemeint zu haben: Tatsachenbericht, Apologie, 
Charaktcrisierung und typologisiercnde Bezugnahme auf eine 
charakteristische Verhaltensnorm des antiken Kaisers. Eine Analyse 
seiner Praefaiio2) hat jedoch bereits gezeigt, wie naiv es wäre, Ein- 
hard Naivität zu unterstellen. Die Meisterschaft, mit der er es ver- 
stand, auf mehreren Ebenen zugleich zu denken - vielleicht gehör1 
dies zur hreuitas, deren er sich befleißigcn wollte3) -, sucht in1 
Mittelalter ihresglcichcii. Iin übrigen spricht methodisch für diesc 
Deutung des vielerörterten und vielgedeuteten Satzes, daß sie sicli 
an eindeutige und urkundlich belegte Tatsachen halt: an dir. ge- 
sicherte Entrvicbluiig des Kaisertitels. U m  den Kaisertitcl, und nur - 
um diesen, handelt es sich aber auch bei Einhard. 

Die vorgeschlagene Dectung setzt voraus, daß vor dem Weih- 
nachtstaze Soo über die Kaiserfra~e mit Karl verhandelt worden 

- , , 
die Ereignisse aufgezeichnet, diesen erheblich näher steht als Ein- 
hards Vita und dic Annales Masiminiani. 

3. D i e  A n n a l e s  L a u r c s h a i n e n s c s  u n d  d i e  S o m c n - T h e o r i e  

Der Quellcnwcrt der ~liinales Laurcshaineiises ist zuletzt von 
H. Fichtenau eingehend untersucht wordcn"). Nicht alle seine Argu- 
mente, mit denen er ihren Wert als einer erstrangigen Quclle zu 

1) Dem nalieliegendsn Einwand, Einliard liätte sicli unscli\ver iiucli so aus- 
<Iiiicken können, wcnn er gcrade dies meinte, ist entgcgenzuhaltcli, duß dann 
seine apologetischen und cliarakterisiercnden Absicliten beeinträchtigt noi-  
den wärcn. 
?) Verf., Topos u. Gcdanlicngefüge bei Einhai-d, :'irchiw f .  Kulturgescii. 35, 
IgjI. 337-350- 
3) So in der I'raefatio. S. I .  

0 F i c h t e n a u  S. 2 8 i A .  



begründen sucht, sind stichhaltig. So kann das Wiener Fragment 
dieser Annalen schon deshalb nicht Autograph sein, weil es schlech- 
tere Lesarten bietet als andere Uberlieferungszweigel). Beachtung 

I verdienen jedoch die Indizien, die auf den Bischof Richbod von 
Trier, den vormaiigen Abt von Lorsch, als Verfasser der Annalen 
hinweisene). Eine Reihe, freilich nicht alle feststellbaren text- 
geschichtlichen Zäsuren der Annalen lassen sich mit der Biographie 
Richbods gut in Einklang bringen: der Gedanke, Karls Kaisertum 
nicht nur auf seine tatsächliche Herrschaft über Rom zu stützen, ubi 
semjer Caesares sedere soZiti want, sondern auch auf die re&uas 
sedes, puas ipse per ItaZiawa seu GaZZiam sec non et Gmanima 
fene6at, habe nirgends näher liegen können als in Trier, wo Richbod 
nachweislich archäologische Interessen pflegte und sich der kaiser- 
lichen Tradition Triers bewußt werden mnßte. Fraglich bleibt, an 
welche sedes der Annalist bei der G m a n i a  gedacht hat, die nach 
dem herrschenden karolingischen Sprachgebrauch durch den Rhein 
von der GaZZia getrennt wurde?. Er kann nicht nur einstige römi- 
sche, er muß auch karolingische sedes gemeint haben*). Endlich 
zeichnen sich die Annales Laureshamenses gegenüber den Reichs- 
annalen durch sehr viel präzisere Nachrichten über Sachsen aus, 
und Fichtenau möchte als Quelle für diese Informationen Echter- 
nach in Anspruch nehmen, den Ausgangspunkt Wiilehads, also 
jenes Kloster, dessen Bedeutung für die Sachsenmission von H. 
Büttnerb) unterstrichen worden ist. Tatsäcbiich erscheint im Brief- 
wechsel Alkuins Richbod alsMittelsmann zwischen Aikuin und dem 
Abt Beornrad von Echtemach, dem gleichzeitigen Erzbischof von 
Sens. 

Unabhängig von Fichtenau konnte inzwischen nachgewiesen 
werden, daß die Vita Wiilehadi um die Mitte des g. Jahrhunderts 
in Echternach entstanden ist% Diese Vita hat das Raisonnement 
der Annales Laureshamenses über die Kaiserfrage oder deren Quelle 
ausgeschrieben und um einige charakteristische Gesichtspunkte be- 
1) Vgl. demnächst H. Hoffmann, Unterss. z. karol. Annalistik (Bonner 
Histor. Forschungen 11). 

8) Fichtenau S. 296ff. 
') Margret Lugge, Gallia U. Francia i MA., Diss. Bonn (masch.) 1953. 
') VgI. etwa Regino, Chronicon a. 876, hg. F. Kurze, MG. S$. rer. Germ. 
1890, S. 1x1: . . . Lidou>icus . . . a$wi F*ancmfurt p i n c i p n h  sedcnr 
min<falis rcgni reddebof. 
6, H. Büttner und I. Dietrich, Weserland U. Hessen i. Kräitespiel der 
karolingischen U. frühen otton. Poiitik, in: Westfalen 30. 1952,137 Anm. 26; 
Fichtenau S. 302. 
3 Geriinde Niemeyer, Die Herkunft der Vita Wiliehadi, DA 12, 1956, 
17-35, 
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reichertl). Das Diktat des Wiilehad-Biographen hat dabei deutliche 
Spuren hinterlassena). Stoff und Zusammenhang der Vita boten 
jedoch keinen unmittelbaren Anlaß zu diesem Exkurs, der daher 
auch einigermaßen willkürlich das Gefüge der Vita durchbricht. 
Dies alles würde sich gut erklären, wenn Richbod als Verfasser der 
Annalen den Text nach Echternach vermittelt hätte, so daß ihm 
dort eine besondere Beachtung sicher sein konnte. War Richbod 
der Verfasser der Annalen. so würde ins Gewicht fallen, daß er zum I 
Kreise Alkuins gehörtes). 

Fichtenau hat weiterhin auf eindmcksvolle Diktatberührungen 
zwischen dem Annaientext zu 801 und zeitgenössischen Gerichts- 
urkunden Karls d. GI. hingewiesen, unter denen vor d e m  die 
Wendungguorunzpetitionnn ipss rexKaroZus denegare noluit, red. . . 
hervorzuheben ist?. Es handelt sich dabei nicht um karolingisches 
Kanzleidiktat schlechthin, sondern um Diktat aus der Zeit des 
Romzuges. Man braucht daraus nicht mit Fichtenau auf die Be- 
nutzung eines amtlichen Protokolls über die römischen Vorgänge 
zu schließen. Wohl aber gilt es zu bedenken, daß der Annalist, der 
das Urkundenformular woher auch immer kennen mochte, diese 
Wendungen in ihrer Rechtsbedeutung verstanden haben muß und 
somit ein rechtsförmliches Verfahren im Auge hatte, als er die Vor- 
verhandlungen über die Kaiserwürde Karls beschlieb. Es handelt 
sich also nicht um WiUkürliche Phrasen, sondern um präzise rechts- 
bedeutsame Formulierungen, die der Verfasser kaum leichtfertig 
und willkürlich gebraucht hat. 

Doch auch unabhängig von der Frage des Verfassers gibt es 
keine den Quellenwert dieser Annalen einschränkenden Gesichts- 
punkte. Sie gelten mit Recht als annähernd gleichzeitig geführt6), 
ihr Inhalt ]aßt sich ohne Schwierigkeiten mit den sonstigen Nach- 
richten vereinbaren. Dies gilt, wie sich nunmehr gezeigt hat, sogar 
fül Einhard. Weiterführende Gesichtspunkte ergeben sich zudem 
aus einer Analyse des Jahresberichtes zu 801. Dort heißt esa): 

1) Niemeyer S. 32s. mit Gegenüberstellung der Texte; H. Löwe, DA g, 
1952, 380 m. Anm. 105. 
7 Vgl. Vita Wiüehadi, MG. SC. 2, 381f.. C. 5: quetn . . . cotliolic4. Europae 
consistens Chv?stivewatapantcrct gratulabunda susccpit ecclesia; C. 10: 

. . . ibqu consistensgraui coepü C@& fdre vezari; . . . ne vidpamw simrt 
oues non W e s  postorem. errabundi vagare. 

Fichtenau S. 3ooff. 
4 DK 171 iiir Faria von 791: g w u m  pef4tionene -gay6 noluimw, sad . . . 
Fichtenau S. 319. 
$) Wattenbach-Levison 2, 187f. 
3 MG. CS. I, 38 zu 801. 
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Et  quia i a m  tunc cessabat a partc Graccorum noilzcn bnperatoris et fomi- 
neuni impcrium apud sc abcuant, tunc uisz~7n ert cl ipso apostolico Le0ni et 
univevsis sanctis patribus qui i n  ipso concilio adcrant, sau religzco christiano 
populo, ut  i p s u m  Carolum regcil~Franc1iorm impcralorem nominarc dibuissent, 
gui ipram Romam tenebat, ubi  semper Cacsarcs s ~ d c r c  soliti erant, sau religuas 
scdes, quas i p e  per Italiam scz4 Galliam nec non et Gcrmaniam tencbat, quiaDerü 
omnipotens has omnes sedes i n  potestatc eivt  concessit; ideo iz<stum eis esse 
uidebafwr, ?LI ipsc Cum Dei adiuforio et ~ n i o e r s o  ci~ristiano populo patente ipsu?n 
nonaen abercl. Quovwrn petitioncm ipsc i c z  I(aro1v.s dcncgare noluit, sßd c u m  
ontwi l~umilitatz subicctus Deo et pctitione sacerdotum ct univcrsi chvistiani 
populi . . . ipsawi nonzen in%pe~~to"<s  culn consecratione domini Lconis papae 
suscepit. 

Die Kaiserwürde Karls erhält hier eine doppelte Begründung: 
das nomcn imperatoris isi von den Griechen gewichen, es bedarf 
eines neuen Trägers. Als solcher bietet sich Kar1 dar, wcil er über 
Rom herrsc!it, ubi semper Caesares sedere soliti erafzf, sowie über die 
übrigen sedes in Italien, Gallicn und Germanicn, und weil Gott alle 
diese sedes in seine poiesfas gegeben habe. Dies wird von denTeil- 
nehmern der römischen Synode festgestellt, vor denen Leo 111. sich 
durch Eid gereinigt liatte. Die Ubertragung des nomen imperafo~is 
erfolgt weiterhin auf Bitten des universus christianus popuLus. 
Dieser wird von den sacerdofes ausdrücklich unterschieden. I m  
Gegensatz zu den Reiclisaniialen, die den cunctus Romanorum jopu- 
Zus als handelndes Subjekt bei der Akklamation einführen, werden 
hier die beteiligten römischen Laien als chrzStian7~s populus gedeu- 
tet. Die Aniiales Mettenses priores, die, wie H.  Hoffmann zeigen 
kann, um 805 im karolingischen Hauskloster Chelles, dem Karls 
Schwester Gisela vorstand, entstanden sind1), schreiben die Reichs- 
annalen an der entsprechenden Stelle ans, fügen jedoch nach den 
Worten Post Laudes ein: a plebe derontatasz). Diese EI-gänznng der 
Vorlage. die auf eine internretierendeUmdeiitung der vonden Reichs- 

Einhard zieht sich auf dcii undeterminierlen Kaisertitel zurück, den 
wir als Ergebnis des Ausgleichs mit Byzanz von 812 aufzufassen 
haben3); die Kanzlei war So1 auf das unpersönliche Xomanum 
imperium ausgewicheii. Der universus christianus pojuius der An- 
nales Laureshamenscs und die ebcnfalis als Kirclienvolk aufzufas- 

1) Siehe oben S. 526 Anm. I. 

2, H g  B. V. Simson, SC. rcr. Germ. iyog, S. S i .  Freiindiicher Hinweisvon 
Herrn Dr. H. Hoffmann. 
') Schramm, r\ncrkenniing C. 504f. m. Anni. 3. 



sendepleds der AnnalesMettenses priores verweisen uns auf Alkuins 
imperium christianum,über das Karl schon vor 800 herrschte'). Die 
AnnalesMettenses priores zehren auch sonst vom Geiste Alkuins, der 
zu Chelles, ihrem Entstehungsort, und zu Karls dort residierender 
Schwester Gisela IcbliafteBeziehungen unterhielt2).Mit der Richbod- 
These wären solche auch für die Annales Lanreshamenses faßbar. 

Das Raisonnement der Annales Laureshamenses über die 
Gründe von Karls Kaiserwürde läuft, ohne daß der Terminus ge- 
braucht wird, auf eine Translatio nominis hinaus. Byzanz hat sich 
selbst für die Kaiserwürde disqualiiiziert, Karl dagegen verfügt 
bereits mit den sodes über diepotestas, die ihn von der Sache her zum 
Träger dcs mmen imperatorzj bestimmt3). Dieses zwischen nomen 
undjoiestar, zwischen bloßem Titel und effektiver Herrschaft unter- 
scheidende Gedanlienschema4) gehört zu den Grundkategorien des 
fränkischen Staatsdenkens seit, f51. Es begegnet zuerst in der päpst- 
lichen Antwort auf die Königsfrage Pippins5) und gelangt so in die 
fränkische Überlieferung, wird als theoretische Grundlage der karo- 
lingischen Herrschaft wescntlich für das politische Selbstverständnis 
der Dynastie. Die Reiciisannalen sprechen von den Meroninger- 
königen, qui  non hadentcs regalem potes ta tem.  Zacharias habe 
Pippin mitgeteilt, ut meljzls esset inum regem uocari, pz~ipoles tafem 
haderet, quam illum, qui s i n e  r e g a l i  po ies ta te  manedat; ut non 
conturdaretur ordo. Childerich 111. trägt den Königstitel zu Unrecht 
(fnlse rez uoca6at~r)~). Nach dem Chronicon Laurissense breve er- 
schien es Zacharias melizds atque utilius . . ., ut ilie rex nornina-  
r e f u r  et esset, yui potesfafem in  rcgpzo habedat, guarn ine, qui 

f a l s o  rez appella6atur7). 

I) Siehe unten C. 537 ff. 
') Schles ingcr ,  ICvisertum U. Reicl~steilung C. q?f.; demnächst auch H. 
I I o f f m a n n  (wie oben C. 526 Anm. I). 
') Löwe, DA g, 1952,  soff.; S c h r a m m ,  Anerkennung S. 490. 
I )  Löwe, D11 9, 19j2, 382 Anm. I r r .  
j) F. Kern, Gottesgnadentum U. Wididcrstandsrecht i. früheren MA., z. Aufl., 
h,o R. Bi ichncr ,  1954 C. 25?f. Anm. ioq (= I. Aufl. S. 298): H . B ü t t n e r ,  
Aus den Anfängen des iibendländisciicn Staatsdenkens. Die Königserhebung 
Pippins, HJB 71, 1952, 77-0 (wiederabgedr. in: Das I<öni$um, seine 
geistigen u. rechtl. Grundlagen, Mainauvorträge 1954 Vortrage U. For- 
schungcn 3, Iig. Th. hfaycr, 19j6, 155-167). 
7 Annales regni Francorum zu ,749, C. 8. 
7, Hg. H. S c h n o r r  v. Curolsfeld,  NA 36, 1911, 28. AufscliluGreich auch 
der nächste Satz: iMandauil itague prnafatus pontifer regi (Pippin!) et Fran- j 
coruni fiopulo, ut Pippinw, gui potestate icciß utobatur, re* eL-arzuy 
ct i n  sods rcgaii co,istituerstur. Die Bedeutung dieses Berichtes unterstreicht 
K e r n  C. zj3. 

Iiislorisc~i Zeiisdiiilt ISS. D 4 i d  35 
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P Der Fortsetzer Fredegars, der unter unseren Gewährsmännern 
~ J L !  den Ereignissen zeitlich am nächsten stand, faßt in der gedrängten 

I&., Kürze eines einzigen Satzes die Elemente der Königserhebung - 
. päpstliche Ermächtigung, Wahl, Weihe und su3iectio principum - 
.' zusammen und kennzeichnet den Gesamtvorgang mit den Worten 

ut anlipuitus ordo deposciil). In den Reichsannden meint ordo die 
göttliche Weltordnung, die durch das Auseinanderfallen des nomen 

. regis und der potestas bedroht erscheint. Dies ergibt sich aus den 
philosophisch-theologischen Quellgründen des Gedankenschemas, 

.' die bei Augustin, Isidor und PseudoCyprian zu erkennen sind?. 
' Der Ordo-Begriff des Fredegar-Fortsetzers deckt sich damit nicht. 

Die Reichsannalen haben an entsprechender Stelle secundum mmem 
Francorum. Doch trifft dies sachlich nach allem, was wir wissen, 
allenfalls für die Wahi, nicht für die Salbung zu. Gerade darauf 
scheint abet der Fredegar-Fortsetzer Rücksicht zu nehmen, wenn 
er sich nicht auf das fränkischeHerkommen,sondemgePrissermaßen 
auf eine andere Antiquitas beruft: auf die biblischen Präzedenzfälle 
der Königssalbung und auf die päpstliche Grundsatzentscheidung, 
die absolutes und insofern ,,altes" Recht offenbart hatteJ). Daß die 
Reichsannalen und nicht der Fredegar-Fortsetzer den Ordo-Begriff 
irn ursprünglichen Gedankenzusammenhang der päpstlichen De- 
kretde bieten, ist eyident. Keinesfalls können die Reichsannalen, 

. - . wie es die typographische Anordnung der Ausgabe von Kurze 
suggeriert, diesenZusammenhang aus dem Fredegar-Fortsetzer her- 
,$estellt haben. Eine gemeinsame Queue ist daher vorauszusetzen. 

. . .̂ Es liegt nahe, das päpstliche Responsum selbst dafür in Anspruch 
zu nehmend). 

Auch in späteren Quellen wird diese Nomen-Theorie tradiert. 

I So formulieren die Anndes Fuidenses zu 752 : . . . uf  Pippinus, g z i  
potes ta te  regia utedatur, n o m i n i s  guogde d m e  fruereiur3. 
Vollends hat E i a r d  im I. Kapitel seiner Vita Karoli zur Recht- 

,, ,fertigung des Dynastiewechsels von 751 diese Theorie in aller Breite 

1) C. 33. SS. rer. Merov. 2, S. 18z:Quo tempwc, uno nrnr msilio et cas- 
pmnium Froncmm missa relafionc nd seds apoMlica, a M a &  prac@tra, 

, (,pmcehs Pip@.nw eledione tofius F r m i ~ u n t  in sedm vag& cu>n unissma- 
'IMns epircopwum et s&edima @isci@m una n<m regina Bntr&ns, ut 
pntiquitus ordo deposcit, sublimatur in regrro. 

E )  Kern S. 252; Büttner, HJB 71, 1952, 828. 
'9 W. Schlesinger, Karlingische Königs-mhlen, in: Zur Gesch. U. PmbIe 

. . matik der Demokratie, Fesigabe H. Herdeld, 1958, S. 208f. rn. Anm. 12. 

, .4 So auch Schiesinger, Karlingische Königswahlen, &?qg ha- _ ,  

I 5) Hg. F. Knrze, SS. rer. Germ. 1891, S. 6 zn 802. ;;F.;/?$:,: . .. < 1.'. 
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expliziert1): Das merowUigische Geschlecht endet nur scheinbar 
mit Childerich III., da es in Wahrheit schon längst nuZZius wigoris 
war und niclits Nennenswertes weiter vorzuweisen hatte außer dem 
inane, ja inufiZe regis woca6uZum. Die opes et potenlia regni sind bei 
den-Hausmeiern, während der König regio tantud nomine contentm 
auf dem Thron sitzt ac speci'em dminaladis ef'jgeret. Es fällt ins 
Gewicht, da5 gerade E i i a r d  sich diese Theorie so nachdrücklich 
zu eigen gemacht hat; denn er stellt der Annahme des nmnen 
imperatoris durch Karl den Hinweis zur Seite, Karl sei durch seine 
qagnanimitm den Rmani imperahwes überlegen gewesena). So 
tritt zur Fülle der Aspekte, die E i ia rds  Formulierungen gerade 
hier erkennen ließen, auch noch die Nomen-Theorie, wenn auch, 
anders als in den Lorscher Annalen, nur als einMotiv unter vielen. 

Nicht nur Einhard, sondern auch andere unter dep jüngeren 
karolingis.chen Autoren formulieren - eine Wirkung der Bildungs- 
und Sprachreform - mit größerer Präzision. Der Bearbeiter der 
Reichsannalen sagt von den Merowingern zu 749 : Qui nomen tan- 
tum regis, sed nuZZam potestaten regiam ha6uuunts). Von Karl 
d. Gr. heißt es bei Notker Balbulus nicht weniger eindeutig: . . . ut 
gui iam re ipsa  rector et imperufor pZunirimarum trat nationum 
nomen guogue imperafons Caesaris et augusfi apostoZica auctmitate 

I 
almiosur assw&retul'). Da5 Kar1 das nmen imberafwis erhielt, 

I 
. I 

& d e  nach konnte mcht deutliche; h 'ib 
gesagt werden. 

Die Nomen-Theorie darf nicht ..nominaiisticch" mißverstanden C 
&"4! 

werden5). Dies lehrt bereits der eng:zusammenhang mit dem Ordo- { ? 
Gedankens). Der ordo, die göttliche Weltordnung, erscheint nach. 
dieser Theorie gerade gestört, wenn das nmen nicht zugleich mehr 
ist als bloßer ,,NameiL und ,,TitelLL. Wendungen wie nomen 1Poma- 
num, nmnm chnSfianum, nmninis digisitas, nominis aucfmitasr) 
lassen den durchaus noch „numinosenL' Vollgehalt des Begriffes 
erkennen. Erst dies macht es überhaupt verständlich, daß die 
1) Verf. in: Westfalen 30. 1952, 162s. 
9 Verf. in: HZ 180, 1955, 477ff.. bes. S. 479 Anm. I. 
a, Hg. F. Kurze, C. 9; Lowe, DA g, 1952, 381 Anm. 110. 
') Gesta Karoli I, C. 26, MG. CS. 2, 74. Dazu Erdmann S. 2 Anm. I;  W. V. d. 
Steinen, Notker der Dichter U. seine geistige Welt, Da&eUnngsband. 1948, 
S. 71ff.; Schramm, Anerkennung, S. 490. 
4 Davor warnt H. Grundmann, Bericht über die 21. Versammlung deut- 
scher Historikerin Marburg. Lahn, Beih. z. Zs. .,Gesch. i. Wiss. U. Unterr.", 
1952, C. I Z ~ .  Dazu Verf. in: Westfalen 30, 1952. 163 A"1.95; Fichtenau 
S. 259ff. 

Ihn setzt auch Steinbach S. 55 und 65 für 751 und Soo voraus. 
9 Fichtenau S. 25gff. 
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Xomen-Frage ein solcbes staatstheoretisches Gewicht erhalten 

( konnte. Ein ,,XomiiialistW würde nicht gerade das nomen zum Ans- 
) gangspunkt aller Erwägungen genommen haben! Es kommt hinzu, 

daß die Nomen-Theorie des päpstlichen Responsum von 7 5 1 ,  die 
bereits in der fränkischen Anfrage angelegt war, auch im Lichte des 
sogenannten Übersetz~ngs~roblems gesehen werden muß. Wie hat 
inan sich das Echo der päpstlichen Grundsatzentscheidimg beim 
friinkischen Laienadel vorzustellen ? In  seine Gedankenwelt über- 

, tragen, stellt sich der Dynastiewechsel als die notwendige Folge 
< einer Verlagerung des „Königsheils" von den Merowingern auf die ' neue sfir$s regia dar1). Der charismatische Aspekt der Kamen- 

Theorie dürfte also die letzte Erklärung für die zentrale Stellung 
scin, die sie ~ e i t , _ ~ ~ >  im politischen Bervußtsein der Franken ein- 
nehmen konnte. Die zündende Wirkung des kirchlichen, patristi- 
schen Gedankenschemas war dem Umstande zu verdanken, daß 
sich in ihm kirchliche und fränkische Staatsvorstellungen harmo- 
nisch durchdrii~geri konnten. Wie anders hätte sonst auch bei der 
ungemeinen Konsistenz des mos Francorum cine kirchliche Staats- 
theorie im Frankenreich normative Geltung erringen können? Den 

:. cl~arismatischen Vorstellungen der Germanen vom Königtum ist 
, . 
:jedoch der Gedanke nicht fremd gewesen, daß ein KönigsgeschIecht 
sein Heil verlieren könne, so daß ein Königsopfcr geboten erschien%). 
I m  Sinne der Samen-Theorie bedeutete der unfähige König auf dem 
Thron, daß das pzomen regis seinen numinosen Vollgehalt eingebüßt 
hatte und zu einem inane regis vocabuZum (Einhard) entartet war. 
Im Auseinandertreten von nomen nndpofesfas wurde die Entartung, 
die coirfur&afio ordinis, manifest. 

Diese Grundkategorie frühmittelalterlichen Staarsdenkens Iäßt 
sich auch sonst mannigfach belegen. So sagt die anonyme Vita 
Hludovici von Ludwig d. Fr. nach dem Sündenbekenntnis von 

. iiir i 
. , .; : Compikgne 830: solo nomine  imperator aesfatem fransegif3). Tat- 
\., 

sächlich war Ludwig damals seiner Funktionen enthobeil. Die Aniia- 
les Bertiniani begründen die Verlassung Karls von der Provence, 
des Sohnes Lothars I., im Jahre 861 mit Untüchtigkeit: inufilis 

1) H. Xi t t e i s ,  Der Staat des hohen MA.s, 4. iiufl. ig j3 ,  S. j j ;  Pauli Hist. 
Lanpbard. TiI 16, hg. G. Wui t z ,  IrIG. SS. rer. Germ. 1878, S. 216, von 
dcn ZIcro\ringern: . . . P,ancori~nz regibus a solita fortifudi?ic et scientin 
r ~ n c 1 a n I i b i l s .  . .; von den Karolingern: ptrippe cum cnelitus cssct disfiu- 
s i tz~m, ad horum progeniom 1:v;rancmum transoeiii ycgnlrm. 

') Kern S. i q j f f .  ( I .  hufl. C. 16gff.); Mit tcis  S. 7f. mit Lit. 

3, Vita Hludovici C. q j ,  ZIG. SS. 2, 633; Queiien z. karol. Reichsgesch. r, bg. 
R. Rau, C. 336. 
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atque incoizveiziens regio honori et nomiizil). Gnd ebendort heißt es 
zu 871: Nincmarus Laudunensis nomine  tarztum e$iscopxs, homo 
insolentiae singuLaris . . .2). Zu einereingehenden Erörterung der 
Xomen-Theorie kam es im Jahre 871 zwischen Kaiser Ludwig 11. 
und Basileios I .  Die beiden Herrscher hatten sich zu einer gemein- 
samen Operation gegen die Sarazenen iii Süditalicn zusammen- 
gefunden und außerdem eine Eheverhindung zwischen dem Sohn 
des Basiieios, seinem Erben und Mitkaiser Konstantinos, uiid der 
Tochter Ludwigs SI., Ermengard, in Aussicht genommen. Beides 
kam nicht ziistande. Von dem aus diesem Anlaß geführten Brief- 
wechsel zwiscllen den beiden Herrschern ist uns der sogenannte 
Kaiserbrief Ludwigs 11. von 8jr3)  erhalten, verfaßt von Anastasius 
Bibliothecarius. Aus ihm ergibt sich, daß Basileios die protokolia- 
rische Behandlung Ludwigs 11. als inzperator von der in Aussicht 
genommenen Ehe der beiderseitigen Kinder abhängig machen 
wo1ltc4). Auch war ohnehin in dem Brief des Basileios, auf den sich 
Ludwig 11. bezieht, viel de imperato~io izomine die Rede gewesen, 
d a  Ludwig obendrein den Titel Zm$erator augustus IZomanorums) 
für sich in Anspruch genommen hatte. Ludwig gesteht nun, die 
byzantinische Erregung über das vocabuli 1zomei8 nicht recht ver- 
stehen zu Bönnen, d a  die imperii dignitas vor Gott nicht in vocabuli 
nom7:m, sel in culminc piefatis gloriosa consisiat. Es  bestehe daher 
kein Anlaß zur Verwunderung, y7~od appelZamui, vielmehr sei zu 
beachten, quod sumus6) .  Ludwig SI. weiidet sich also ausdrüclilicli 
gegen die Behandlung des izomen impcrato~is als eines bloßeli Titels, 
der zum politischen Handelsobjekt gemacht werden könne. Er  führt 
dagegen die unbezweifelbare Substanz seiner kaiserlichen Würde 
ins Feld. Znve~imus praesertim,  um ipsi patrui noslri. f lo~iosi refes, 

" " 
migs Augen insofern hedeutungsios, als sie nur das nonzen, das 

l )  Hg. G. Waitz, SC. rer. Germ. 1883, S. j6. 
Ebd. S. 116. 

3, MG. Epp. 7,383-394, rec. V'. H e n r e ;  L. Uf. Ilartrnann, Gescb. Italiens 
i. MA. 111, I,  1908, S. 306 Anm. 26; W. ?lenze, WA 3j, 19x0, 663; E. 
Perels, Papst Nikolaus I. und Anastasius Bibliothecarius, 1920, S. 238 
rlnm. 5 ;  F. DölSer, Europas Gestaltung in, Spiegel dcr fränkisch-byzanti- 
nischen Auseinandersetzung des 9. Jahrhunderts, in: Der VertiagvonYcrdiin, 
hg. Th. Mayer, 1913. S. 229ff.; \Y, Ohnsorge C. 210. 
4) s .3goz.zjff .  
S i  S. 189 2. zff. 



.vocabulum, die „BenennungL' meint und nicht zugleich auch die 
Sache, die dignita, das esse. 

. . Auch in der Antapodosis des Liutprand von Cremona tritt uns 
' . .-.1 die Nomen-Theorie, hier sogar in besonders zugespitzter Form, zur 

:. ' Begründung eines Thronwechsels entgegen, wenn es im Hinblick 
auf Berengar 11. heißt: Obwohl die Italiener Hugo und Lothar 
wiederholt als Könige angenommen hätten, Berengarium tanzen 
nomine solum marchionem, pof estate ver0 regem, illos vocabulo 
reges, actu autem nepuepro comiti6us h&e6ant1). In seiner Legatio 

, . , hält Liutprand dem Basileus entgegen: Rwnanam civifatem dwninus 
. ' meus non vi aut tyrannice ima i t ,  sed a tyranni, immo tyrannmm . , 
: iugo lioeranit. Nonne effeminati domina6antur eius? Et quodgrmius 

sive turpius, nonne meretrices? dornaiebat, utpufo, tunc potestm tua, 
' immo decessorum tuorum, pui nomine solo, non autm re ip sa  1 impmatmes Romanmum vocantufi. Vom Gedankenschema der 

Nomen-Theorie hat sich endlich auch im Anschluß an Einhards 
Vita Karoli Widukind von Korvei bei der Begnindung des Dynastie- I wechsels von OIO leiten lassens). 

e Die imme; Wiederkehrende Antithese von nomen und res, nomen 
und potestas zeigt, da5 das w r  zwischen Herrschern zu 

J ! unterscheiden suchte, die das nomen regis oder impwatm5 zu Recht 
oder zuunrecht führten. Karl d. Gr. war nun allerdings in E i a r d s  
Augen schwerlich ein solcher, der den Kaisertitel zuunrecht führte. 
Wenn er das nomen imperatoris empfing, so muß vorausgesetzt 
werden, da5 Karl in E i a r d s  Augen über die sachlichen V ~ u s -  

.Y s e m  der Kaiserwürde bereits verfügte. Die Pointe besteht also 
e;i darin, daß Römer und Papst dem Frankenkönig nichts gegeben 

haben, was diesem nicht auf Grund seiner eigenen Leistung der 
iz, C.& Sache nach bereits längst zukam. Rom verleiht das nomen, aber &,- nicht die potestas. 

Das Raisonnement der Lorscher Annalen, in dem Karl und 8 ' 7  Bvzanz im Sinne der Nomen-Theorie antithetisch einander gegen- 
ü6ergestellt werden, entspricht also der Theorie, mit der im-~ian- 
kenreich das Königtum Pippins gerechtfertigt worden war. Für 
unsere Frage nach imperialen Tendenzen im Frankenreich vor 800 
ist es nun von Bedeutung, ob die Anwendung dieser Theorie auf die 
Kaiserfrage und damit auf das Verhältnis des Frankenherrschers zu 
Byzanz im Frankenreich vorbereitet worden ist. Daran fehlt es in 
der Tat nicht. Mit den Annales Laureshamenses berühren sich die 

l) Antapodosis V 30; Die Werke Liutprands V. Cremona, 3.. Aufl. hg. 
J. Becker, SC. rer. Germ. 1915. S. 148 2. 24. Ähnlich I1 39, S. 54f. 
2, Legatio 5, S. 178. 
a, Verf. in: Westfalen 30, 1952, 162ff. 
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Karl und Leo die Kaiserfrage bereits zum Gespräch der Hofkreise 
geworden war. Wenn hier der Name fVoua Roma für Aachen rekla- 
miert wurde, so ist auch dies eine durch Alkuins Zeilen nahegelegte 
Konsequenz1). Umstände und Zeitpunkt seiner Entsteliung geben 
dem Alkuin-Brief einen ebenso handgreiflichen Bezug auf die Kai- 

"*, serfrage wie sein Inhalt. Die mit diesem Brief belegte Anwendung 
der Nomcn-Theorie auf Karls Verhältnis zu Byzanz wurde Karl 
nahegebracht, als mit der Flucht Leos nach Paderborn sich jene 
Konstellation herausgebildet hatte, die zu den unmittelbaren kausa- 
len Voraussetzungen der Kaiserkrönung Karls gehört. Das Gc- 
dankenschema, mit dcm die Annalcs Laureshanienses Karls Kaiser- 

.. -. 
:. : tum begründen, ist also Karl von-Alkuin nahegelcgt worden2), als die 

Ereignisse sich zuzuspitzen begannen. Es war als bloßes Gedanken- 
schema dem Hofe seit 751 wohlvertraut, seine Anwendung auf das 
Verhältnis zu Byzanz war durcli die Libri Carolini wohlvorbereitet. 
Hätten wir die Annales Laureshainenses nicht, so könnte dem- 
jenigen, der die Komen-Theorie auf Grund dcr übrigen behandelten 
Zeugnisse schlechthin als dic fränkische Begründung für Karls An- 
spruch auf die Kaiserwürde ansähe, entgegengehalten wcrdeii, dies 
müsse so langeHypothese blciben, bis eine Quellc nacligcwiescn sei, 
in der es ausdrücklich so gesagt wird. Diese Quelle haben wir in den 
Annales Laureshamenses3). 

Wenn dies alles richtig ist, müßte Karl nicht erst von der römi- 
schen Synode im Anschluß an die Eidesreinigung Leos 111. vor die 
Kaiserfrage gestellt worden sein, sondern bereits mit der Absicht, 
Kaiser zu werden, den Romzug angetreten haben. Da wir näm- 
lich in Alkuins Brief und dem Paderborner Epos zwei voneinander 
unabhängige Quellen haben, die die Paderborner Zusamincn- 
kunft unter den Gesichtspunkt der Kaiserfragc stellen, kann nahe- 
liegenden weiteren Erwägungen nicht ausgewichen werden: Die 
Verhandlungen Leos 111. mit Karl zu Paderhorn endetcn jedenfalls 
mit dem Ergebnis, daß Karl sich bereit erklärte, in Rom als Ricliier 
aufzutrcien. Daß hierfür dic Kompetenzen des Patricius nicht aus- 
reichten, es riclmehr eines Kaisers bedurfte, wird von niemandem 
bezweifelt"). Dcr liicr bestehende Kausalzusammenhang wird oben- 

: drein durch dcii Zeitpunkt der Kaistxl~rönung - zivischen der 
Eidesreinigung Leos 111. und dcm Prozcß gegen die römischen 

1) E r d m a n n  C. 22 m. Aiim. g. 
') Auch die Pro\-inztlieoric Tvr-ar Alkuiii vertraut. Vgl. die Adresse Epp. 4. 
i j.i S r .  1x0: Carolo rcgi Geinzaniae, Galliac a i g f ~ c  Ilalinc. 
') Vgl. die von C a s p a r  S. 262 zusurnrncngcstellteii „Brücken aiis der Königs- 
in  die I<aiserzeit". 

C a s p a r  S. z r g l .  
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Feinde des Papstes - sinnfällig gemacht'). Die Konsequenz der 
Kaiserkrönung lag also in dem Paderborner Vcrhandlungsergebnis 
bereits eingeschlossen. 

Zu allemUberfluß fehlt es aber auch hier nicht an einem weite- 
ren und von den bisherigen Quellen und Erwiägungen ganz un- 
abhängigen Zeugnis. J. Dekr hat jüngst das Zeremoniell untersuclit, 
mit dem Karl d. GI. in Rom empfangen ivurde2). Für die Frage, ob 
ihm dabei die Ehren eines Kaisers oder die eines Patricius erwiesen 
wurden, ist ausschlaggebend, beim wievielten Meilensteine vor der 
Stadt der Empfang stattfand. Im Falle des Exarchen und Patricius 
war dies der erstelteilenstcin, beim Kaiser der sechste. Ein \veitcrer 
Unterschied bcstand darin, da6 nur beiin Kaiser, nicht aber beim 
Patricius-Exarchen der Papst den Gast persönlich einholte. Bei 
seinem ersten Besuch in Roin 774 wurde Karl am erstenMeilenstein 
empfangen, während der Papst iii Rom vcrblieb und den Gast vor 
St. Peter erwartete. Aucli sagt die Vita Hadriani expressis verbis: 
sicuLmos esf e.zarch2~m autpafricir~m suscipzcrzdum3). Für die beiden 
nächsten Besuche, 781 und 787, fehlen uns die entsprechenden 
Xachrichten. Ein völlig anderes Bild bietet jedoch Karls Empfang 
am 23.  November Soo: Schon beim zwölficn Meilenstein empfing 
ihn der Papst persönlich und mit einem Festmahl. Und hatte Rar1 
774 den Weg vom ersten Meilenstein bis zu St. Peter mit seiner 
Begleitung zu Fuß zurücligelegt, so zog er nunmehr in glanz- 
voller Prozession hoch zu Pferde bis vor St. Peter4)). Dies war der 
Empfang eines Kaisers, und keinem der Beteiligten konnte d;~s 
verborgen bleiben. 

Von Interesse ist im Vergleich dazu auch das Zeremoniell beim 
Empfang Leos 111. in Paderborn, das unser Panegyriker ausführlich 
schildert. Karl schickte lediglich seinen Sohn Pippin mit großer 
Gefolgschaft dem Papst entgegen5) und erwartete selbst den Gast 
vor dem Lager. Dabei ließ Karl sein Heer in Form eines Kreises 
(in modum coronae; orhs ad i n s t o ~ ) ~ )  aufstellen und trat in desscn 
Mitte. 

4. Alkuin  

In dreifacher Hinsicht berührten sich die Annales I<aures- 
hamenses bei ihrem Bericht über Karls Kaiserkrönung mit der 
Gedankenwelt Alkuins: der ~hrirtiaizuspopuZus, in den Annalen das 
1) Caspar S. 230. 

Debr S. qzff. 
*) Dccr S. 43. 
4)  Annales regni Francorurn zu 800, C. 110; DeCr 5. qqff. 
5 )  V. q j  jff .  
3 V. q8gA. 
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Reichsvolk des Kaisers, ist die Konsequenz des impm'um chn'stia 
n m ,  von dem bei Alkuin schon vor 800 in den Briefen oftmals die 
Rede ist1); die N g m ~ T ~ e o r i e  verknüpft die Annalen mit Alkuins \ Brief von 799 Uber die drei höchsten Personena); und endlich 
spricht auch Alkuin von Karls Herrschaft über die drei Provinzens). 
Nun hat man aber Alkuins intpemirm chnstianum, weil es sich aus 
der Terminologie der militia Christi herleitet, als rein spirituellen 
und gänzlich unpolitischen Begriff aus der Vorgeschichte des Kaiser- 
tums eliminieren wollen4). Mustert man daraufhin nochmals die 
Belege, so bestätigen in der Tat viele von ihnen die rein spirituelle 
Bedeutung".. Es fehlt jedoch nicht an solchen, nach denen das 
imperium chm'stianun mit Karls Herrschaft identisch war?, und 
zwar nicht nur als die Gemeinschaft der Christen, sondern auch als 
ein im Raum sich erstreckender Herrschaftsbereich. Die religiös- 
politische Ambivalenz des Begriffes wird vollends deutlich, wenn 
Alkuin 799 an Am von Salzburg zum Tode der Markgrafen Erich 
von Friaul und Gerold von Baiem von diesen schreibt: qu i t eminos  
custodierunt etißm et dilatuverunt chrisliani inaperii?). Auch hat Al- 

') Siehe 0ben.S. 528. 
9 Siehe oben S. 535. 
') Siehe oben S. 536, Anm. 2. 
4 H. Löwe, Die karolingische Reichsgründung und der Südosten, 1937, 
S. 1378.; ders., DAg. 1952. 383ff.; ders.. in: Wattenbach-Levison2, 234; 
Erdmann S. 19. 
5, ZusammensteUungder Belegehei Löwe, Karol. Reichsgründung S. 139s. 
$) Epp. 4, zjr Nr. 148, Alkuin 798 vor Mitte Juli an ,lCarI, setzt sich für eine 
Bekämpfung des Adoptianismus ein: quotenus hnec itngia heresis omnimudis - - 

exiineuutu~. antsaunm Zatizu sbareatur +er o~bem christiani imbsr i i .  ouod ' . "  . . . 
divina pretas tibi tuisqus filiis comntisil regendum otgue gubentnndun. Gewiß 
gefahrdet die Hkesie die ganze Christenheit (Löwe C. 141). doch wird das 
christianum impeviun durch den qzrod-Satz zugleich als K&IS Hemchafts- 
bereich definiert; in ep. 177. S. 292. von 799 (nach Juli 10) will M n  beten, 
. . . quatcnus vestram @osp.evitatam christiarrum hatuv  imperium, 
fides cathnlico defendatur, iustitaae raguh omnibus innokscat. Der Gegenüber- 
stellung von chdstianm inzpevium und fi&s cothnlica entspricht in ep. zoz, 
C. 336, von 800 Mitte Juni die des impeviunr chdstianz<m und der apostolica 
fidcs: ac valtdi amis imperium christianum fortitev dilatave kborat, ita ~t 
aposto2icas f idci  vevifdeni dafa&re,docare. et @opagare studaat, ipso aus& 
Zinnie, in cuius 6vtestaie sunt omnia 7sRW tnramm. Auch Löwe S .  142 räumt 
ein, daß diese &genüberstellungen den Schluß nahelegen, daß das i&wium 
chnstianum „staatlich gemeint ist". Dagegen spricht auch nicht der Hinweis 
auf Christi Potesias über alle rqna iewavum, denn aus ihr gerade erdbt sich 
Christi ,,~u&m.3i~keit" als  elfe er für die kriegerische ~isweitung-des ini- 
beium chvistianum. 
') Ep. 185, S. 310. Nach Löwe, C. 141, spricht aus dieser Stelle ,,nur da 
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kuin nach Karls Kaiserkrönung seine Terminologie nicht etwa 
revidiert, wie man es erwarten müßte, wenn ihm eine politische 
Deutung des imperium christianum gänzlich ferngelegen hätte. Im 
Glückwunsch zur Königskrönung von Karls d. Gr. gleichnamigem 
Sohn hält Alkuin diesem das Beispiel seines Vaters vor: recforis et 
imperaioris populi chrisfianil). Und Karl bleibt auch nach 800 in 
Alkuins Briefen das Haupt des von ihm schon vorher propagierten 
imperium christianum2). 

In seiner Vita Wiiiibrordi, die vor 797 entstanden ists), hat 
Aikuin Karls Vorfahren, KarlMartell und Pippin, in eine imperiali- 
sierende Beleuchtung gerückt4), die derjenigen gleicht, die man in 
den Annales Mettenses priores von 805 findet5). Die imperiale Stel- 
lung, die Alkuin den Vorfahren Karls zuschreibt, hat hegemonialen 
Charakter und leitet sich offenbar aus angelsächsischen Vorstellun- 
gen her6). Es ist aber bezeichnend, daß Alkuin, der sich auch sonst, 
vor allem in seiner nach England gerichteten Korrespondenz, in 
gentilen Vorstellungen gut zu Hause fühlt'), diese Begriffswelt auf 
Karl nicht übertragen hatg). Für diesen denkt er nicht an ein auf 
die gens Frencorum, sondern auf den populus christiunus gestütztes 
Kaisertum. Karl hat diesen Lösungsvorschlag zum Reichsvolk- 
problem nicht angenommen. Dies mag dazu beigetragen haben, 
Alkuins Rolle als Schrittmacher eines Kaisergedankens vor 800 zu 
verschleiern. 

Bewußtsein, daß hier die fränkischen Reichsgrenzen mit denen des imperium 
christianum identisch waren". Mehr soll auch hier nicht behauptet werden. 
*) Ep. 217. S. 36of. 
a, Ep. 249. C. 402; A. Kleinclausz.  Alcuin, 1948. C. 264. 
$) Löwe in: Wattenbach-Levison 2, 172. 
') C. 13, SC. 'er. Merov. 7, 127 von Karl MarteU: Qui multns gentes sceptvis 
adieeit Francorum, inter quas efiani cum tviumphi gloria Fresiam . . . patevno 
addidit impevia; C. 23, S. 133f. :, Pippinum, qui uido cum triumphis w z i m i s  
et omni dignitata gloriosissime Fmncorum regit impevium . . . Seit n a y u e  
omnis populw, quibus nobilissimw uicta celebrntur tviumphis uel quantzlm 
terminos nostvi dilataverit impevii. Vgl. auch ep. 93 an Leo 111. 
5, Löwe, DA 9, 1952, 3gof.; Schlesinger, Kaisertum und Reichsteilung, 
C. 38ff., 428. 
9 E. E. Stengel, Kaisertitel und Suveränitatsidee, DA3, 1939, 26f. mit 
Nachweis der Entlehnung aus Beda; Schlesinger, Kaisertum U. Reichsteilung 
C. 42f. 
7) Ep. 129, S. rgr; Stengel a. a. 0. 
8 )  Eine Brücke bildet allerdings der BegrS imperiale regnz<m, den A h i n  aus 
Beda entlehnt hat (Stengel S. 27 Anm. 3). in ep. 129 (S. 191) von 797 auf 
das Reich von Kent anwendet, in ep. 121 (S. 177) von 796197 aber auch auf 
Karl d. Gr. 



5.  Die  Div i s io  reg i io rum v o n  So6 

Karls angebliche Abneigung gegen die Kaiserwürde als solche 
hat man auch aus seinem Verhalten nach Soo erkennen wollen. Das 
tastende Suchen der Kanzlei nach der angemessenen Form des 
Titels lind der endgültige Titel selbst sind als Zeichen für die pein- 
liche I'herraschung gewertet worden, die Kar1 am Weihnachtstage 
Soo widerfahren sei. Der endgültige urliundliche Kaisertitel spiegele 
noch in der umständliclien Umsclireibung der Kaiserivürde das 
Bestreben, die Brüskicrung des oströmisclicn Kaisertums nicht auf 
die Spitze zn treiben. Diesen Deutungen ist jcdoch inzwisclien der 
Roden entzogen worden. DicForinelRomanumgubernans imperium, 
an die man dabei angeknüpft hatte, konnte als gut justinianisch 
nachgewiesen werden'), nnd die Rücksichten, die in ihr zum Aus- 
druck kommen, galten nicht Byzanz, sondern der Stellung der 
Franken als Reichsvolk. Kar1 vermeidet die Fassung zinjerator Ro- 
nzanorum, als der er akklamiert worden war, und betont im zweiten 
Teil des Titels seine Stellung als rez Ijraizcorum ef La~zgogoliardorum. 
Die Transpersonalität der Kaiserwürde, die ziim personal gefaßten 
Königstitel in auffälligem Gegensatz steht2), deckt sich mit den 
Annales T,aureshamenses, die die Kaiserwürde auf Karls Herrschaft 
über die Ilalia, GalZiu iind Geimaniu sowie über Rom stützen, ubi 
semper Caezares sedere soliti erant. Die imperia1eVergangeiiheit des 
eigenen Herrschaftsbereiches ist der Gegenstand jener Re7rouatzo, 
von der die Devise der ersten Kaiserbulle spricht. Schramm hat 
gezeigt, daß der auf ihrer Rückseite angebrachte KaisertitelDominus 
Nosfer Karolus Z(merufo~ P izs  Pelix Perpeluz~s Au~pustus „der 
alten, jedoch seit dem 7.  Jahrhundert nur noch verkürzt fortgeführ- 
ten Kaisertitulation" entnommen wurde3). Kar1 hat im Jahre Soz 
seine gesamten Untertanen auf das nozan&esu~js in Eid genom- 
men, also auch ihnen gegenüber mit dem KaisertumErnst gemacht&). 
Eine Abneigung gegen dieses ist aus all dein nicht zu entnelitnen. 

Dies gilt auch für die Divisio regnoruin von 806, in der Kar1 
zu Diedenhofen sein Reich für den Fall seines Ablebens unter seine 

I) Durch P. Classen (wie oben S. jz3 Anm. 6). 

') Verf.in: Festsclir. Stcngcl C. 176f.; de r s . in :  WaG 10, rgjo, izzff. ;  de i s . ,  
Zur Entwicklung transpersonaler Staatsvorsteliungen, in: Das Icönigtum, 
hg. Th. aIaycr (Vortrr. U. Forschungen 3). 1956, C. 204; Tl,. Maycr ,  Staats- 
aiiffussungi.d. Karolingen.eit,cbd. S. I 71 (=I-IZI 73,19j2,469f.); S c h r a m m ,  
!\nerkenniing S. joof. 

Sc l i r amm,  Anerkennung S. 491. 

9 h1G Cup. I ,  Nr. 33, S. g ~ f f . ;  S c h r a m m ,  hiierkenniing S. qgjl . ;  Tli. 
M u y c r  C. i j S f f .  
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drei Söhne teilte1). In dieser Divisio wird allerdings, im Gegensatz 
zur Ordinatio imperii von 817, die Kaiserfrage nicht geregelt. Wenn 
irgendwo, so hätte es sich aber hier zeigen müssen, ob Karl gewillt 
war, die Kaiserwürde zu einem daucrnden und integrierenden 
Bestandteil des Frankenreiches zu machen. Die Divisio von So6 
war daher stets einer der stärksten Trümpfe in der Hand derer, die 
in Karl nur den ,,Kaiser wider Willen" zu sehen vermochten. 

Die vorliegende Untersuchung war bis zu diesem I'unkte ge- 
diehen, als, im Frühjahr 1gj7, W. Schlesinger mich zu einem ge- 
meinsamen Studium der Divisio von So6 aufforderte. Unsere 
Aufmerksamkeit wurde alsbald durch eine Fassung des Eingangs- 
protokolls in Anspruch genommen, die der Herausgeber Boretius 
in den Apparat gewiesen hatte. Während das in den Text gesetzte 
Protokoll den kanzleigemäßen Kaisertitel und die Promulgatio 
omni6usjideZibus sanctaeDei aecclaesiae ac noshis, praescnti6is sciZi- 
cet etjuturis bietet, lautet die dazu im Apparat gegebene Variante: 
Inperator Caesar KaroZus r e z  Fmncorvm iizvictissimns et Romani 
reitor imperii piusjeZi,x victor ac triumphator semper augustus om- 
nibus fideZi6us sanctae Dei aeccleesiae et cuncto $opulo cathoZico 
praesenti etfuluro gentizm ac vatiorium, gue su6 imperio et regimine 
eius constitllte sunt. 

W. Schlesinger2) hat daraufhin die Divisio von 806 eingehend 
uniersucht. Seine Ergebnisse3) runden das hier entworfene Bild ab: 

Bei der Beurteilung dieses zweiten, ausführliclieren Protokolls 
war von der Gherliefernng auszugehen. Boretius hatte sich auf drei 
Handschriftrn und auf den DrucB bei Pithou von 1594 gestützt, der 
auf eine verlorene Handschrift zurückgeht. Nach Boretius verteilen 
sich die heiden Fassungen des Protokolls auf je zwei dieser Üher- 
lieferungen. Eine Prüfung der Handschriften ergab jedoch, daß die 
von Boretius in den Text gesetzte Fassung mit dem kanzleigemäßei~ 
Titel allein von der Hs. I aus dem g. oder 10. Jahrhundert, heute in 
London, gebotcii wird, die überhaupt nur ein Bruclistück des 
Textes enthält, nämlich außer dein Protokoll den Anfang der Ein- 
leitung. Die andere Fassung des Protokolls wird aber nunmehr 
außer durch die drei übrigen Gberlieferungen auch durch die erst 
in jüngster Zeit bekanntgewordene Darmstädter Hs. Nr. 231 aus 
dem Anfang des rg. Jahrhunderts gedeckt. Die Divisio von So6 war 

1) MG Cap. I, S. 126 Nr. 45. 
2 )  Kaisertum U. Reichsteiliing. zur Divisio regnorum von 906, in: Festschrift 
F. Hartung, 1959. S. 9-51, 
S) Für die Quellen- iind Literaturliinweise sowie f ü r  die Begründungen im 
cinzilnen kann hier aui die Abhandlung von Sch ies inger  (5. vorige Anrn.) 
verwiesen werden, dir  icli micli irn folgendeii auschlicßc. 



ferner die Vorlage für einen Reichsteilungsplan Ludwigs d. Fr., der 
zu 831 gesetzt wird. In dieser Regni divisio hat Ludwigs Absicht 
ihren Niederschlag gefunden, die Ordinatio Imperii von 817 zu- 
gunsten seines nachgeborenen Sohnes Karl umzustoßen. Die Divisio 
von 831 schließt sich im Wortlaut so eng an die von 806 an, daß sie 
zur Herstellung des Textes von 806 ebenfalls heranzuziehen ist. 
Dabei ergibt sich, daß auch die Vorlage der Divisio von 831 das von 
Boretius in den Apparat gesetzte Protokoll enthalten hat. Dieses ist 
damit auf fünf Überliefemngen gegen eine gestützt und gehört 
zweifellos in den Text. 

Aus den Reichsannalen wissen wir, daß der Text der Divisio 
durch Einhard dem Papst zur Unterschrift vorgelegt worden ist. 
Ludwig d. Fr., der sich bei seinen Versuchen, die Ordinatio von 817 
umzustoßen, der vor allem von der Kirche getragenen Reichsein- 
heitspartei gegenübersah, wird schwerlich darauf verzichtet haben, 
beim Rückgriff auf die Divisio von 806 deren päpstliche Sanktion 
mit ins Feld zu führen. Schon diese Erwägung spricht dafür, daß 
der dem Papst vorgelegte Text das längere Protokoll aufwies. 

Das nur durch das Londoner Fragment repräsentierte kleinere 
Protokoll kann nun aber nicht seinerseits in den Apparat verwiesen 
werden. Denn nur der kanzleigemäße Titel, nicht aber die bei Karl 
äußerst seltene Promulgatio om9~i6us jideZi6us sanctaellei aecclaesiae 
ac nostns kommt als eigenmächtige Schreiberemendation in Be- 
tracht. Wir haben es also mit zwei gleichberechtigten Fassungen 
mindestens des Protokolls zu tun. 

Der nichtkanzleigemäße Titel des volleren Protokolls stellt 
ebenso wie Karls Titel auf seiner ersten Kaiserbulle einen Rückgriff 
auf die ältere römische Kaisertitulatur seit Konstantin d. Gr. dar. 
Für die nähere Bestimmung der Vorlage ist die Formel pius jeZix 
eiictor ac triumphator semper augustus ausschlaggebend. Ihregriechi- 
sche Entsprechung verschwindet in der ersten Hälfte des I. Tahr- 
hunderts &I ~ ~ z a k  mit der Einführung eines kürzeren ~aiserhels .  
Der Formel fehlt in der Divisio das Prädikat incIirur (vor rn'cfnr). 

~ ~~~~~~~. 
\ -- ,7 

das zum regelmäßigen Bestandteil der konstantinischen Titulatur 
gehört. Dieser Umstand gibt uns die Möglichkeit, die Vorlage zu 
erkennen, aus der die Kanzlei den für Karl sonst ungewöhnlichen 
Titel der Divisio entnommen hat: es ist das Constitutum Constan- 
tini, in dem Konstantin ein Titel zugeschrieben wird, der im An- 
schiuß an die Triumphaltitel die Formel pius j e lx  e i i h  ac tnkm- 
p&or semper augustus, also ebenfalls ohne das Prädikat inclitw, 
enthält. Auch der Anfang mit Inaperator Caesar hat dort seine 
wörtliche Entsprechung. Das gleiche gilt für die ebenfalls un- 
gewöhnliche Promulgatio: den Worten cuncto populo caihoZicopraL- 
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senti etfuturo gentium ac nationum, pue su6 imperio et regimine eius 
constitute sunt entsprechen im CC cuncto populo Romano glovoriae 
imperii nosfri subiacenti und nosse voZumus omnepn populum uniuer- 
sarum gentium ac netionum. 

Der die Divisio von 806 betreffende Bericht der Reichsannalen 
unterscheidet partiiio und testamentum auf der einen, constitutiones 
pacis conseniandae causafactae auf der anderen Seite. In Verbindung 
mit dem Inhalt der Divisio und formalen Beobachtungen an den 
Handschriften ergibt sich, daß die Divisio offenbar schon in Dieden- 
hofen selbst aus zwei Texten redaktionell zusammengesetzt worden 
ist: dem die Teilung betreffenden ,,Testament" (C. 1-5) nebst 
einem Vorspruch und den constitutiones pacis (C. 6-20) in Form 
eines Kapitulars, aus dessen sonst nicht erhaltener Eingangsformel 
wenigstens die Datierung in einem St.-Galler Codex des g. Jahr- 
hunderts auf uns gekommen sein dürfte. Die beiden verschiedenen 
Protokolle sind also erst bei der Gesamtredaktion vorangestellt 
worden. Die Herstellung zweier durch das Protokoll unterschiede- 
ner Fassungen setzt unterschiedliche Zweckbestimmungen voraus 
und deutet auf sorgfältige politische Überlegungen hin. 

Diese Tatbestände machen die Divisio regnorum von 806 mit 
einem Schlage zu einer der wichtigsten Quellen für die Kaiseridee 
Karls d. Gr. Weit davon entfernt, bei dieser Reichsteilung innerlich 
vom Kaisertum Abschied zu nehmen, hat sich Kar1 mit der Ent- 
lehnung des Titels aus dem Constitutum Constantini in typologisie- 
render Bezugnahme zum „Novus Constantinus" gemacht. Bei der 
Berührung des Konstantins-Titels der Divisio mit der Titeliegende 
der ersten Kaiserbulle erhält auch diese ihren prägnanten Sinn: das 
Romanum imperium, dem hier die Renmatio gilt, ist das Reich Kon- 
stantins d. Gr., der selbst ein Erneuerer des Reiches gewesen war. 
Es kommt hinzu, daß der Titel Romani rector imperii dem Gelasia- 
nischen Sakramentar entstammt. Ihm hätten fränkische oder christ- 
liche Bezeichnungen des Reiches entlehnt werden können. Wenn 
man sich für die römische entschied, so spricht auch daraus die 
Absicht, an das alte christliche Römerreich anzuknüpfen. Dem 
imperium christianumz Alkuins widersprach die Konzeption nicht. 
Das Reichsvolk des Kaisers ist nicht wie bei Konstantin der cunctus 
populusRomanus, sondern in bewußter Abwandlung derVorlage der 
cuncfus populus catholicus. Dies ist das Reichsvolk des Kaisers in 
den Annales Laureshamenses, nun aber eingeschränkt auf diegentes 
und nationes, pue sub imjerio et reginine eius constitute sunt. Und 
deutlicher als im kanzleigemäßen Titel werden die Franken als die 
führende gens betont, wenn nunmehr der Titel rex Francorum in- 
vicfissimus von imperialen Nomina eingerahmt erscheint und vor 



dem Titel Romani rector i e e r i i  steht. Hatte der kanzleigemäße 
Titel transpersonales Komanum iwzperium und gentile Königsherr- 
schaft über Personenverbände schroff einander gegenübergestellt, 
so begegnen wir jetzt dem Versuch, beide Prinzipien miteinander 
zu verschmelzen. Die Franken sind das Reichsvolk des Zmperatoor 
Cacsar Kerolus rex i?zviciissimus, nach Kapitel zo der Divisio - 
eine Erinnerung an den Prolog der Lex Salical) - der Deo amabiZis 
pop%lus izoster. 

Karls Herrschaftsanspruch als Kaiser umfaßt also über Roni 
und Reichsitalien hinaus die Franken und andere Peates ac nationes. " 
aber nur insoweit sie sub imperio et regimine eius constitute sunt. 
Anders als das Constitutum Constantini, das mit Wendungen wie 
populum universarum gentium ac nat io~~um oder omnir populks e t  
geniium nationes in universo orbe terrarum einen universalenHerr- 
schaftsanspruch voraussetzte, beschränkt sich Kar1 auch als Kaiser 
auf seinen effektiven &lachthereicli. Einen universalen Herrschafts- 
anspruch dürfte Karl ohnehin niemals erhoben haben. Aucli zu 
dieser Frage gibt die Nomen-Theorie den Schlüssel: Das nomen 
imperatoris gebührt demjenigen, der die imperialepotestas der Sache 
nach bereits besitzt. Die Kaiserwürde soll nicht die Herrschaft 
mehren, sondern die bereits errungene Herrschaft durch die an- 
gemessene Würde krönen. Vom universalen Herrschafts- und Gel- 
tungsanspruch ist nur der Geltungsansprucli geblieben. Es geht im 
Sinne des Alkuin-Briefes vom Juni 799 um die Rangordnung der 
höchsten Personen in der Welt. Nach dem Merowingischen Ämter- 
traktat, dessen Auffassung der Paderborner Panegyriker teilte, war 
derjenige Imperator, cuixs regnum proceZZii in  tofo orbe, et suEieo 
reges aliorum regnorum". Aucli als Herrschaft übergentes acnationes 
steht Karls Kaisertum mit dieser Definition im Einklang. 

Aber auch das im Londoner Fragment erhaltene Protokoll 
verdient Beachtung. Die Publicatio omnibusfidel'ibus sanctee De i  
aecclaesiae ar  aostris, praesentibus scilicet etfufurzs begegnet bei 
Karl d. Gr. sonst nur in zwei formulargleichen Urkunden ans dem 
Jahre 799. Erst unter Ludwig d. Fr. wird sie allmäl~licli und dann 
endgültig zum festen Bcstandteil des Formulars. Vorher findet sie 
sich in Briefen der I'äpste an Pippin und Karl d.  Gr., allerdings 
iiicht in der Publicatio oder Adresse. Die charakteristische Ver- 
schmelzung der von Haus aus verschiedenen Wortbedeutungen von 

fides - ,,ZuverlässigBeit" und ,,Vertragstreue" im römischen, 
,,Glaubec' und ,,Glaubensfestiglieit" im kirchlichen, aber auch 
I) Lex Salica, 100 Titel-Tcxt, hg. I<. ii. Eckha rd t ,  1953, 5. 88: Vivat qu i  
Francus diligit. Ciiristt<s eorrrnz 7egnv.m costodiat. 
z, Siehe oben S. jzo. 
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„Treuen iin germanischen Sinne - läßt sich in den Papstbriefen 
des Codex Carolinus beobachten. Wenn schließlich der Papst den 
Frankenkönig als fidel'ir 6eati Petri bezeichnet (758) und 764 von 
den fideles sanctae Dei ecclesiae et n o s t ~ i  spricht, so wird in der 
Ambivalenz des Sprachgebrauches, imZusammenfallen von „Treuen 
und „Glauheii" im Begriff deryides fränkischer Einfluß erkennbar. 

Ein im Original erhaltenes und unzweifelhaft echtes Diplom 
Pippins von j 55 für St. Denis enthält in der Tat in seiner Publicatio 
die Wendung cognuscat omnium fidelium Dei et nostrorum . . . 
sagaietas. Die Urkunde fällt in das Jahr nach den entscheidenden 
Vorgängen von 554. Ihre Publicatio ist der Ausdruck einer religiös- 
politischen Koiizeption, in der für die Stellung des Königs zu seiner 
Gefolgschaft die Konsequenzen aus der Königssalbung und aus dem 
Gottesgnadentum gezogen werden. Der Gedanke, die Gefolgschaf- 
ten Gottes und des Königs in Eins zu setzen, die des Königs also 
zugleich auch religiös, das Verhältnis der Gläubigen zu Gott zu- 
gleich gefolgschaftlich zu interpretieren, ist so originell, kühn und 
konsequenzeureich, daß die Formel nicht als belanglose Kanzlei- 
floskel abgetan werden kann. Sie steht auf dem Hintergrund einer 
langen geschichtlichen Entwicklung, der seit den Tagen Chlod\tigs 
fortschreitenden Integration dcr staatlichen und kirchlichen Sphäre 
im Frankenreich. So ist der Empfänger der Urkunde kaum zufällig 
St. Denis: Abt Eulrad, der schon die berühmte Königsfrage an 
Papst Zacharias überbraclit hatte, kommt als Urheber dieses Ge- 
dankens ernsthaft in Betracht. Wenn die Formel weiterhin von der 
fränkischen Kanzlei nicht mehr gebraucht wird, dafür aber von der 
päpstlichen, so kann sich dahinter durchaus eine Auseinanderset- 
zung um die Führung der fideles Dei verbergen. 

Die Londouer Fassung der Divisio von 806 greift die Formel 
in ihrer päpstlichen Fassung, die imCodexCarolinuszugänglich war, 
wieder auf. Doch läßt sich zeigen, daß gerade damals die Pippinsche 
Konzeption von 555 belianlit gewescn ist. Sie hat ihren Niederschlag 
gefunden in den Annales Mettenses priores, der im Kloster Chelles 
unter der Obhut von Karls Schwester Gisela entstandenen1) karo- 
lingischen Hauschronil~. Hier wird in deutlich erkennbarem An- 
sciiluß an Alkuinsche Gedankengänge die Stellung der Hausmeier 
seit Pippin d. M.  als imperiales Königtum gedeutet, und auch hier 
begegnet die Formel fidelesDei (et) regis. Das Auftreten des gleichen 
Gedankens in der Publicatio der Diplome ISS und 189 vom Juni 
599 wird daher kaum Zufall sein. Die römischen Vorgänge vom 
z j. April dürften zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, ja selbst die 
Einladung an Leo 111. ergangen sein. Aus dem gleichen Monat 
1) Siehe oben C. 526 Anm. I. 
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machen. Zwar blieb die entscheidende Frage. in welcher Weise das 
Kaisertum, das seinem Wesen nach E i i r n c h a f t  war, mit dem 
altfränkischen Teilunesorinzio zusammeneefüm werden sollte. 
offen. Doch unbeacht; blieb &e ~aiserfra& agsolche  nicht.^^ 

' 

Bereits W. Ohnsorge hatte die Vermutung ausgesprochen, 
Leo 111. habe bei seinem Besuch in Aachen 804 das Constitutum 
Constantini Rar1 als Verhandlungsgrundlage präsentiert, und Karl 
habe dies nicht nur zurückgewiesen, sondern mit der Divisio von 
806 dem Papst eine Antwort erteilt. Diese Verlnutung hat nun in 
dem Konstantins-Protokoll der DiMsio ihre Bestätigung gefunden. 
Die Antwort bestand jedoch nicht in einer Absage an den Kaiser- 
gedanken. Indem Karl den Kaisertitel aus dem Constitntum Con- 
stantini übernahm, identifizierte er sich mit dem über das Reich 
verfügenden Konstantin selbst. Der politische Anspruch des Papst- 
tums, der mit der Vorlage der Schenkung erhoben wurde, ist mit 
dem Hmweis auf Karls Herrschaft über den cunctus populus cat4o- 
licus, über gentes ac ndiones zurückgewiesen worden, an deren 
Spitze er eine Stellung einnahm, die hinter der Konstantins d. Gr. 
nicht znrückstand. Karl antwortete also im Geiste auch der Lor- 
scher Annalen. Denn dort wie hier gibt der Gedanke den Ausschlag, 
da5 das nmen imjerdmj.  keines übergeordneten Spenders bedarf, , 
sondern aus eigener Kraft erworben wurde. 

In einem entscheidenden Punkte war allerdings 806 das Rai- 
sonnement der Lorscher Annalen bereits überholt: Nach dem Sturz 

I 
der Kaiserin Irene konnte von einem femineum hpe~s' i la  nicht 
mehr die Rede sein;. und 803 war es zum Bruch mit Byzanz ge- 
kommen. Erst 813 waren die Voraussetzungen zur Lösung der noch 
offenen Fragen gegeben. Ei  Jahr zuvor war ein Ausgleich mit 
Byzanz zustande gekommen, bei dem Kar1 die offizielle Anerken- 
nung seines nomen imperaioris durch denOstkaiser mit territorialen 
Abtretungen erkauft hatte. Weiterhin trat er gewissermaßen die 
römische Qualifizierung des Kaisertums an Byzanz ab. Im Hinblick .- 

auf die in der Divisio von 806 angelegten Alternativen fiel damit die 
Entscheidung gegen die Konstantin-Nachfoige und für die aut das 
imperiale Königtum Pippins zurückgehende Idee eines „romfreien" 
Kaisertums, das in den Paderborner Tagen von 799 bereits erwogen 
worden war. 

Die Lösung der Kaiserfrge war weiterhin dadurch entschei- 
dend erleidotert worden, daß Ludwig als einziger Sohn überlebte 
und so der Konftikt des Kaisergedankens mit dem fränkischen Erb- 
recht wenigstens fürs erste venÜieden werden konnte. Thegan, unser 
ausführlichster Berichterstatter über die Vorghge von 811, Iaßt ein 
 finden für die Tragweite erkennen, d& &er ver&& der 
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Kaiserwürde gleichwohl zukam. Nach ihm rief Karl seinen Sohn 
Lud* zu sich ~zlm omni exercifu, ejiscojis, abbafibus, duciJus, 
comitious, Zocoposifis, und fragte auf diesem Reichstag zu Aachen 
omnes e masimo usgue adminimum, si eispZacuissef, uf&omen.suum, 9 id  esf imperaforis,fiZio suo Hludowico fradidissefl). DieZuslimmung 
aller wird auf Gottes Eingebung zurückgeführt. W. Schlesingerz) 
macht darauf aufmerksam, daß Karls Frage, die er so betont an alle 
a maximo usgue ad minimum richtete, auf eine Grundsatzentschei- 
dung über das Kaisertum abgestellt war. Der sonst stets selbstherr- 
lich entscheidende Karl fragte die fränkischen Großen, ob er das 
rzomen inLperaforis auf Ludwig übertragen solle. Nicht die Person 
des Nachfolgers konnte zweifelhaft sein, wohl aber war seit 806 die 
Frage in der Schwebe, ob und wie die Kaiserwürde mit dem franki- 
schen Volks- und Staatsrecht in Einklang gebracht werden konnte. 
Karl hat in einem doppelten Sinne das Kaisertum nunmehr auf die 
gens Francorum gestellt: indem er den fränkischen Großen die Ent- 
sclieidung über die Fortführung des Kaisertums überließ, führte er 
statt der römischen eine fränkische Akklamation herbei und gewann 
zugleich die Zustimmung der Franken zu diesem Verfahren. Bei 
dem anschließenden Krönungsakt vermied Karl alles, was der 
Nomen-Theorie und seiner Auffassung von der Rolle der Franken 
als Reichsvolk des Kaisers widersprochen hätte: die Akklamation 
der Römer und den Papst als Coronator. Im übrigen entspricht der 
Hergang byzantinischem Vorbild*), denn hinter Byzanz wollte Karl 
und sollte Ludwig nicht zurückstehen. Den Romanis impeiaforibus, 
wie man sie nunmehr unbefangen nennen konnte, blieb Karl auch 
nach 812 nach Einhards Worten magnanimifaate . . . procuZ dubio 
2o~ege jraestentio~~).  

Die ,,fränkischeu Konzeption des Kaisertums ist mit der Devise 
der zweiten Kaiserbulle wohl auf die kürzeste Formel gebracht 
worden: an die Stelle der Renovafio Romani iinperii, die dem Kon- 
stantins-Titel von 806 entsprochen hatte, trat jetzt die Renmafio 
regni Prencorum. Die neue Formel entspricht ganz der Lage von 
813. Ort und Personenkreis der Handelnden hatten zu Aachen das 
regnum Francorum repräsentiert, Franken, niclit Römer, hatten über 
die Kaiserfrage entschieden. Indem derpopnlus Francorum über die 
höchste Würde hatte verfügen können und damit sichtlich zum 
Reichsvolk des Kaisers geworden war, vollendete sich die „Er- 

1) C. 6 ,  MG. SC. z, jgr.  

2, Karlingische Iiönigswahlen S. 21 jf. 

3, Dölger (wic obcn S. 533 Anm. 3) S. 222 m. Anm. qq. 

') Vita Iiaroli C. 28, S. 32;  dazu HZ 150, ~gjj, 479. 
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neuerung des Franlrenreiches", mit der Karls Vorfahren begonnen 
hatten. Auch diese vielerörterte Formel1) erhält schließlich ihren 
Sinn aus der seit 7 51 nicht preisgegebenen fränkischen Grundüher- 
Zeugung, daß Würde und Rang des Herrschers nur durch die eigene ! 
Leistung gerechtfertigt werden. 

') P. E. S c h r a m m ,  Die deutschen Kaiser U. Könige in Bildern ihrer Zeit I,  

1928, S. 42, ~Ggf.,  Abb. 13a. h;  die Deutung von I-I. Löwe, DA g, 1952, 
391f., der die Formel zum Geschichtsbild der Annales Mettenses priores von 
8oj stellt, überzeugt und wird durch die Ergebnisse Sch les ingers  (IZaiser- 
tum U. Reichsteilung S. qg) bekräftig. 




